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I N  E I G E N E R  S A C H E  

 
Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Schwestern und Brüder in 
der Gefängnisseelsorge, 
 
Sie halten die Sommerausgabe der „Mit-
teilungen“ in den Händen. Nachdem im 
vergangenen Jahr das richtungweisende  
Wort der Bischöfe zur Gefängnisseelsorge 
im Vordergrund stand, beschäftigen uns 
dieses Jahr zwei große Themen: Das 
Zeugnisverweigerungsrecht der Seelsorge-
rinnen und Seelsorger und die neuen 
Strafvollzugsgesetze der Länder (insbe-
sondere für den Jugendstrafvollzug). Die 
Auseinandersetzung mit den Gesetzent-
würfen ist zwar mühsam, weil es 16 Lan-
desparlamente gibt, aber unverzichtbar. 
Die „Mitteilungen“, als bundesweites In-
formationsblatt sind dabei mit einer um-
fassenden Berichterstattung überfordert. 
Deshalb ist es nur möglich die kirchliche 
Position exemplarisch an einigen Stel-
lungnahmen aufzugreifen.  
Zunehmend wird das Printmedium durch 
elektronische Medien ergänzt. Die Hin-
weise auf entsprechende Internetadressen 
sind inzwischen selbstverständlich. Die 
Entscheidung, was abgedruckt werden 
sollte und wo ein Verweis auf das Internet 
genügt, wird immer schwieriger. Daher 
bin ich sehr dankbar um Rückmeldungen, 
welche Informationen Sie von dem Print-
medium „Mitteilungen“ erwarten und 
welche Informationen Sie aus dem Inter-
net beziehen. Die Rubrik „Surftipps“ 
könnte in Zukunft noch ausgebaut werden. 
Ihre Erfahrungen mit hilfreichen Newslet-
ters (elektronische Rundschreiben) und 
praxisrelevanten Internetadressen (fremd-
sprachige Gebete, geeignetes Bildmateri-
al…) könnten sie  über die „Mitteilungen“ 
den Kolleginnen und Kollegen zur Verfü-

gung stellen. Neu in dieser Ausgabe ist die 
Rubrik „Meine Anstalt und ich“, die eben-
falls von der Mitarbeit der Leserinnen und 
Leser lebt und die Rubrik „Ökumene“. 
Nachdem die Evangelische Konferenz für 
Gefängnisseelsorge in Deutschland wegen 
der Umstrukturierungen (mit verkleinerter 
Geschäftsstelle) in diesem Jahr noch kein 
Mitteilungsblatt herausgeben konnte, ist 
der Bericht von Heike Rödder möglicher-
weise für Kolleginnen und Kollegen bei-
der Konfessionen von Interesse.  
Eine gesegnete Ferienzeit wünscht Ihnen 
 

Michael Drescher 
Michael.Drescher@JVAKarlsruhe.Justiz.BWL.de  

 
 

I M P U L S  

 
Transzendenz bedeutet nicht, zum Himmel 
zu gehen, an das ewige Leben zu denken 
und über die Probleme der Erde hinweg-
zusehen. (…) Es handelt sich vielmehr um 
eine Transzendenz, die für das menschli-
che Herz gilt. Sie bedeutet, sich auf das 
Kind, auf den Armen, auf den in Lumpen 
Gekleideten, auf den Kranken einzulassen, 
in die Elendshütten und Häuser zu gehen 
und mit ihnen zu teilen. Transzendenz be-
deutet, aus der Mitte des Elends selbst die-
se Lage zu überschreiten, den Menschen 
zu erheben, ihn voranzubringen und ihm 
zu sagen: Du bist kein Abfall, du gehörst 
nicht an den Rand. Vielmehr das Gegen-
teil: Du hast eine große Bedeutung. 

Oscar Arnulfo Romero 
 
Mit der Auferstehung Jesu bricht das von 
Gott bewirkte Neue, Unvorhersehbare an 
Gott in die Geschichte ein… 

Carlo M. Martini 

 

mailto:Michael.Drescher@JVAKarlsruhe.Justiz.BWL.de
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„ M E I N E  A N S T A L T  
U N D  I C H “  

 

 
 

Die Justizvollzugsanstalt 
Berlin-Tegel 

 
Die JVA Tegel ist nicht nur das größte Männer-
gefängnis in der Bundesrepublik Deutschland 
sondern auch in Europa. Sie ist 1898 erbaut wor-
den und hat die Ausmaße von etwa 14 Fußball-
feldern. Eine Außenmauer mit 1327 m Länge und 
13 Wachtürmen umschließt sie.  Die Anstalt be-
steht aus sechs unterschiedlichen Teilanstalten 
und besitzt 1571 Haftplätze, die mit über 1700 
Strafgefangenen belegt, also überbelegt, sind. 
Vertreten sind alle Freiheitsstrafen, von Kurzstra-
fen bis zu lebenslanger Haft sowie Sicherungs-
verwahrung. Der Ausländeranteil beträgt 32 %. 
Es leben hier Menschen aus 64 Staaten. Viele von 
ihnen stammen, wegen der Nähe Berlins zum Os-
ten, aus Ostblockländern. Die größte ausländische 
Gruppe ist türkischer Abstammung (über 30 %).     
 
In der Anstalt gibt es 838 Bedienstete, 129 Voll-
zugshelfer, 104 Gruppentrainer (davon 67 ehren-
amtlich), 3 Pfarrerstellen (jeweils 1,5 katholisch 
und 1,5 evangelisch). Tegel hat 15 Anstaltsbe-
triebe mit 1324 Arbeits- und 127 Ausbildungs-
plätzen. Das Gefängnis war im Oktober 1998 
hundert Jahre alt und hat somit Geschichte. Die  
katholische Seelsorge begann mit der Eröffnung 
der Anstalt ihre Arbeit. Viele geschichtliche Un-
terlagen bis zum Jahre 1945 sind durch den Krieg 
nicht auffindbar, so dass über diese Zeit nur we-
nig berichtet werden kann. Von 1941-1943 saß 
hier der Berliner Dompropst Bernhard Lich-
tenberg ein. Er war für sein öffentliches Eintre-
ten für die Juden als Volksverhetzer verurteilt 
worden und ist, wenige Tage nach seiner Entlas-

sung, auf dem Weg in das Konzentrationslager 
Dachau an Erschöpfung gestorben. Bernhard 
Lichtenberg wurde 1996 durch Papst Johannes 
Paul II. im Berliner Olympia-Stadion selig ge-
sprochen. Auch viele andere Widerstandskämp-
fer, genannt seien stellvertretend der Jesuitenpa-
ter Alfred Delp, der Schönstatt-Priester Franz 
Reinisch und der evangelische Theologe und 
Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, haben in Tegel auf 
ihr Todesurteil gewartet. Dietrich Bonhoeffer 
schrieb hier im Angesichte seines Todes am Jah-
resende 1944 zu 1945 sein bekanntes Lied: „Von 
guten Mächten wunderbar geborgen…“. Aus 
dem Diözesan-Archiv Berlin geht hervor, dass 
von 1943-1945 Pfarrer Peter Buchholz teilweise 
im Tegeler Gefängnis gearbeitet hat. Er betreute 
insbesondere die Widerstandskämpfer, die er ge-
meinsam mit dem evangelischen Pfarrer Poelchau 
oft bis zur Hinrichtungsstätte Plötzensee begleitet 
hat. Ein großes Ereignis der jüngeren Geschichte 
Tegels war der Besuch von Mutter Teresa an-
lässlich des Katholikentages. Als ein Unikat der 
neueren Geschichte muss Pater Vincens SDS 
genannt werden, der von 1972-2002 als haupt-
amtlicher katholischer Anstaltspfarrer hier seinen 
Dienst tat. 30 Jahre lang hat er mit seiner Person 
die katholische Gemeinde stark geprägt und ihr 
ein Gesicht gegeben. Sein Einsatz für die katholi-
sche Kirche und die ihm anvertraute Anstaltsge-
meinde muss enorm gewesen sein, denn sein 
Name wird auch in der Gegenwart noch öfter er-
wähnt. Nachfolger von Pater Vincens wurden Pa-
ter Clemens Kleine SM und Diakon Winfried 
Schönfeld, die am 1.September 2002 ihren 
Dienst in Tegel begannen. Doch schon im Januar 
2005 verstarb P. Clemens plötzlich und unerwar-
tet. Er muss ein liebenswerter und guter Seelsor-
ger gewesen sein, der keine Mühen für die Ge-
fangenen scheute und deshalb sehr geachtet war. 
Im November 2005 trat P. Mariusz Bryl SDS die 
Nachfolge von P. Clemens an, und beendete neun 
Monate später wieder seinen Dienst. Danach 
wurde Pater Klaus Krenz ISch kommissarisch 
eingesetzt, um  Diakon Winfried Schönfeld, der 
wieder einmal alleine war, zu unterstützen. Es 
folgten, im Januar 2007 der Diplomtheologe    
Axel Wiesbrock und einen Monat später Fran-
ziskanerpater Ansgar Koch, der Pater Krenz ab-
löste und als Pfarrer für die JVA Tegel eingesetzt 
wurde. Pater Krenz hilft weiterhin einmal in der 
Woche mit einer Gruppenarbeit. Wir freuen uns 
über seine Hilfe und sind dankbar für einen guten 
Gedankenaustausch mit ihm. Nun ist eine durch 
Personalwechsel bewegte Zeit beendet.  



 - 4 -  Mitteilungen 1/2007 

Diakon Schönfeld hatte allen Wirren der Vergan-
genheit standgehalten, und die Einführung der 
Neuen vorbereitet. Am 11.02.2007 sollte sie nun 
endlich sein, die Kirche war voll besetzt, plötzlich 
bekam ein Inhaftierter einen Herzanfall und ver-
starb trotz aller eingeleiteten Rettungsmaßnah-
men seitlich vor dem Altar. So gab es statt einer 
Einführung als erste Amtshandlung für mich die 
Spendung einer Krankensalbung und am darauf 
folgenden Sonntag ein Requiem. Am 25.02.2007 
wurde dann die eigentliche Einführung nachge-
holt. Seitdem sind nun einige Monate vergangen 
und wir Seelsorger bemühen uns um eine konti-
nuierliche Arbeit. Die Größe der Anstalt mag erst 
einmal erschrecken, aber sie bietet auch viele 
Möglichkeiten für unseren Dienst. Neben den 
vielen Einzelgesprächen sind wir dabei die 
Gruppenarbeit auf verschiedenen Gebieten auf-
zubauen. Bisher haben wir schon eine Gruppe 
für Glaubensinformation, eine Schreibgruppe, 
eine Singgruppe und eine Gruppe für Minist-
ranten. Meditation und Bibelteilen sind ge-
plant. Neben dem sonntäglichen Gemeindegot-
tesdienst bieten wir jeden Monat zusätzlich 
acht Gottesdienste in verschiedenen Sprachen 
für Ausländer an. Dazu laden wir die entspre-
chenden Priester und Seelsorger der ausländi-
schen Missionen ein. Alle unsere Gottesdienste 
sind  gut besucht, wofür es sicher sehr unter-
schiedliche Motive gibt. Die Anstaltsleitung ist 
der Seelsorge wohl gesonnen. In einzelnen Teil-
anstalten gibt es immer wieder mal Schwierigkei-
ten mit einigen Bediensteten, die den beiden 
„Neuen“ zeigen möchten, wer das Sagen hat. 
Dass Axel und ich je 15 Jahre „Knasterfahrung“ 
haben, ist für uns beide von Vorteil. Zurzeit wird 
der Seelsorgeraum umgebaut und neu gestaltet, 
um gute Voraussetzungen für unsere Arbeit zu 
schaffen. Im August wird uns P. Krenz verlassen, 
um in Frankfurt/O. die Stelle als Gefängnisseel-
sorger mit 20 % zu übernehmen. Auch unseren 
Diakon Winfried Schönfeld werden wir an Weih-
nachten in den verdienten Ruhestand verabschie-
den. Dann werden Axel Wiesbrock und ich allei-
ne für die Seelsorge zuständig sein.  
 
Ein wichtiger Punkt wird es sein, die Brücke von 
innen nach außen und umgekehrt zu erneuern, um 
so manche Vorurteile abzubauen. Auch einige eh-
renamtliche Helfer werden wir noch suchen, um 
der vielfältigen Arbeit besser gerecht werden zu 
können. Ich glaube, dass wir nach der kurzen Zeit 
die wir in der Anstalt sind, sagen dürfen, dass wir 

auf einem guten Weg sind. Übrigens sind wir 
auch unter:  

www.katholische-seelsorge-jvategel.de
im Internet zu finden. Einige Informationen wer-
den wir demnächst noch auf den neusten Stand 
bringen. 
P. Ansgar Koch, OFM 
                

 
 
                                                  

 

A U S  D E N  R E G I O N A L -
K O N F E R E N Z E N  

 
Ein Schwerpunkt unter der Rubrik „Aus den Re-
gionalkonferenzen“ liegt in dieser Ausgabe der 
Mitteilungen auf Entwürfen neuer Jugendstraf-
vollzugsgesetze durch die Länder. Die Gesetzes-
entwürfe, auf die Bezug genommen wird, sind 
nicht abgedruckt. Sie sind nachzulesen unter 
www.dvjj.de .  
 

Baden-Württemberg 

           
Baden-Württemberg hat als eines der ersten Bun-
desländer den Jugendstrafvollzug gesetzlich neu 
geregelt. Nach kontroverser Debatte stimmte der 
Landtag am 27.06.2007 mit der Mehrheit von 
CDU und FDP dem Entwurf von Justizminister 
Ulrich Goll (FDP) zu. Die Opposition von SPD 
und Grünen kritisierte, dass das Gesetz, das am 
01.08.2007 in Kraft tritt, den Schutz der Allge-
meinheit vor kriminellen Jugendlichen in den 
Vordergrund stelle. Goll wies darauf hin, dass das 
baden-württembergische Gesetz das einzige in 
Deutschland sei, das den Gefangenen ein Recht 
auf Bildung einräume. 

 

http://www.katholische-seelsorge-jvategel.de/
http://www.dvjj.de/
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 Einen „Vorrang für Bildung“ wolle er jedoch 
nicht hineinschreiben, weil sich die Häftlinge 
sonst eventuell vor Arbeit drücken könnten. Der 
Minister wies darauf hin, dass mit dem Gesetz 
keine neuen Kosten verbunden seien. Forderun-
gen nach Einzelzellen oder Vater-Kind-
Abteilungen wies er mit Blick auf die Haushalts-
lage zurück.  
 
 

„Von Schwaben lernen heißt Sparen lernen“ 
- aus einem schwäbischen Gefängnisrundbrief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Diözesen Freiburg und 
Rottenburg – Stuttgart zum Entwurf des Lan-
desjugendstrafvollzugsgesetzes in Baden-
Württemberg 
 

I. Allgemeine Bemerkungen 
 
Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 31.5.2006 ist die Chance gegeben, den Ju-
gendstrafvollzug zeitgemäßer zu gestalten und 
ihm neue Akzente zu setzen. Dabei sollen die Er-
fahrungen all derer genutzt werden, die sich im 
Jugendstrafvollzug engagieren und sich mit ihren 
jeweiligen beruflichen Qualifikationen einbrin-
gen. 
Die Katholische Bundes-Arbeitsgemeinschaft 
Straffälligenhilfe im Deutschen Caritasverband 

(KAGS) hat im Januar 2007 „Eckpunkte zum Ju-
gendstrafvollzug“ gefasst, die sowohl allgemeine 
Anforderungen an die Jugendstrafvollzugsgesetz-
gebung wie auch an die Gestaltung des Jugend-
strafvollzugs beinhalten. Diese Eckpunkte werden 
uneingeschränkt von den katholischen Gefängnis-
seelsorgern der Diözese Rottenburg-Stuttgart und 
der Erzdiözese Freiburg befürwortet. Ihren 
grundsätzlichen Aussagen schließen wir uns voll-
inhaltlich an und sehen sie als wesentlicher Teil 
dieser Stellungnahme an. Wir verzichten im Fol-
genden auf einzelne Verweise und fügen die 
„Eckpunkte“ 
unserer Stellungnahme bei. 

http://kags.de/html/eckpunkte_jugendstrafvollzug.html
 
 

II. Bemerkungen zu einzelnen Bestim-
mungen im Entwurf eines Jugend-
strafvollzugsgesetzes in Baden-
Württemberg 

 
§ 2 Die Aufgaben des Jugendstrafvollzugs sind 
umfassend zu benennen und nicht auf die „Kri-
minalpräventive Aufgabe“ zu beschränken. 
§ 4 Jugendstrafvollzug muss pädagogisch ausge-
richtet sein. Er muss den wichtigsten Erkenntnis-
sen der Erziehungswissenschaften gerecht werden 
(etwa indem er Modelle bietet und einübt, die 
Hilfe zur Selbsthilfe und Selbsterziehung bieten), 
damit die Persönlichkeit des jungen Gefangenen 
sowie sein soziales Verhalten gestärkt werden. 
Dabei sollte (neben dem Alter) der Entwicklungs-
stand eines jungen Gefangenen berücksichtigt 
werden. 
§ 9 Bei der Festsetzung der Belegungsfähigkeit 
sollte auf eine entsprechende Anzahl von Räumen 
zur Erfüllung des Erziehungsauftrags (darunter 
auch für Seelsorge) geachtet werden. 
§ 10, Abs. 1 Auch für unabweisbare Ausnahmen 
sollten Mindestgrößen festgelegt werden. 
§ 11 Standards für die Personalausstattung, vor 
allem auch für arbeits-, ausbildungs- und schul-
freien Tage, sollten aufgenommen werden. 
§ 13 Die Einrichtung von Organen der Gefange-
nenmitverantwortung sollte verpflichtend sein. 
§ 22 Wir fragen, ob die Formulierungen der Lan-
desverfassung (besonders die „Liebe zu Volk und 
Heimat“, Art. 11) in diesem Zusammenhang 
stimmig sind und der Realität des Jugendstraf-
vollzugs gerecht werden. 
§ 23 Auch Maßnahmen der Ordnung sollten sich 
an den Behandlungs- und Erziehungsgrundsätzen 
orientieren. 

http://kags.de/html/eckpunkte_jugendstrafvollzug.html
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§ 25, Abs. 6 Die Einbeziehung der Personensor-
geberechtigten ist bei der Erstellung des Erzie-
hungsplans vorzusehen. 
§ 28 a (neu) Bedingungen und Formen einer 
Suchttherapie sollten vorgesehen werden (weil 
eine verbreitete Suchtabhängigkeit junger Gefan-
gener gegeben ist). 
§ 33, Abs. 3 Die Unterbringung zur Ruhezeit soll-
te auf Wunsch des jungen Gefangenen einzeln er-
folgen. 
§ 38 Für Eltern sind Sonderbesuchszeiten zu er-
möglichen. 
§ 42 Es sollte eine Regelung für den unüberwach-
ten Briefverkehr mit den Eltern gefunden werden. 
§ 46 a (neu) Die Regelung nach § 33 Strafvoll-
zugsgesetz sollte übernommen und auf vier Pa-
ketsendungen pro Jahr ausgeweitet werden. 
§ 48, Abs.3 (neu) „Das Beicht- und Seelsorgege-
heimnis ist unverletzlich“. 
§§ 48-50 Der Text des Strafvollzugsgesetzes (§§ 
53 + 54) sollte wortgetreu übernommen werden. 
§ 60 Schulische und berufliche Bildung sollten 
Vorrang vor Arbeit und Beschäftigung haben. 
§ 71 Entsprechend den Behandlungs- und Erzie-
hungsgrundsätzen sind an allen Wochentagen 
Angebote zur Freizeitgestaltung zu ermöglichen. 
§ 96 Arrest als Disziplinarmaßnahme sollte es bei 
jungen Gefangenen nicht geben. 
§ 101 Den jungen Gefangenen ist auf Wunsch 
Hilfestellung zu gewähren für den Schriftverkehr 
mit Behörden. 
§ 113 Das Gesetz sollte nach einer festzusetzen-
den Frist überprüft werden. 
 
Generell merken wir an, dass ein Jugendstrafvoll-
zugsgesetz so formuliert wird, dass es wenigstens 
in den Grundzügen auch für Jugendliche ver-
ständlich ist. 
Ergänzend verweisen wir auf folgende Stellung-
nahmen, die wichtige Aussagen für die Fassung 
eines Jugendstrafvollzugsgesetzes enthalten. 
• Die im Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
(vom 31.5.2006) erwähnten Erklärungen der 
sachverständigen Auskunftspersonen. 
• Die Mindeststandards für den Jugendstrafvoll-
zug der Deutschen Vereinigung für Jugendgerich-
te und Jugendgerichtshilfen e.V.. 

 

 

 

 

 

Berlin 

 
Thomas Marin/KNA/SZ 

Katholische SonntagsZeitung 17./18. Februar 
2007/Nr. 7 

 
Gottesdienst abgebrochen 

Häftling stirbt bei Seelsorgereinführung in JVA 
Tegel 

 
BERLIN – Mit einem feierlichen Gottesdienst 
sollten am vergangenen Sonntag die neuen Seel-
sorger in der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel, 
Pater Ansgar Koch OFM und Pastoralreferent 
Axel Wiesbrock, eingeführt werden. Dompropst 
Stefan Dybowski war zur Feier der Heiligen Mes-
se in der Anstaltskirche gekommen. Auch Gefan-
genenseelsorger anderer Haftanstalten, Angehöri-
ge und Mitbrüder der „Neuen“ hatten sich 
gemeinsam mit gut 100 Gefangenen in der Kirche 
eingefunden. 
 

Tod an den Altarstufen 
Unmittelbar vor Beginn des Gottesdienstes nahm 
der Tag jedoch eine unerwartet dramatische 
Wendung. Ein Gefangener erlitt in der Kirche ei-
nen Zusammenbruch und musste von Ret-
tungskräften vor Ort behandelt werden. Die An-
staltsleitung verfügte den Abbruch des Gottes-
dienstes und leitete Sicherheitsmaßnahmen ein, 
die anwesenden Gefangenen mussten in die Haft-
räume zurückkehren. Die Gäste wurden in einen 
Konferenzraum geführt, in dem für die geplante 
Begrüßungsfeier ein Buffet bereitstand, das Hel-
fer aus dem Kreis der Gefangenen liebevoll vor-
bereitet hatten. 
In der Kirche stießen die medizinischen Möglich-
keiten jedoch an ihre Grenzen. Der schwerkranke 
56-jährige, der trotz seiner Erkrankung im regulä-
ren Vollzug eine Freiheitsstrafe verbüßte, ver-
starb an den Stufen des Altars. Er hatte sich in der 
Vergangenheit bei der Anstaltsleitung und in den 
Medien über die mangelhafte medizinische Ver-
sorgung beschwert. Der Vorfall sei schrecklich, 
sagte Axel Wiesbrock, lobte aber zugleich den 
medizinischen Notfalleinsatz. Es sei „zügig und 
besonnen“ versucht worden, dem Mann zu hel-
fen. 
Dem Sterbenden Beistand zu leisten war sicher 
nicht der erste seelsorgliche Einsatz, den Pater 
Ansgar und Axel Wiesbrock in Tegel seit ihrem 
Dienstantritt vor wenigen Wochen zu leisten hat-
ten, ganz sicher aber einer, der ihnen im Ge-
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dächtnis bleiben wird. Die kleine Begrüßungs-
feier fand, beginnend mit einem Gebet für den 
Toten, nun in ganz eigener Atmosphäre statt. 
Auch ohne den Festgottesdienst, der für die Ge-
fangenen in den nächsten Wochen nachgeholt 
wird, wurden die neuen Seelsorger von den weni-
gen anwesenden Gefangenen herzlich begrüßt. 
Als Willkommensgruß erhielten sie einen Blu-
menkorb aus der Gärtnerei der JVA, verbunden 
mit dem Wunsch, sie mögen ihren Dienst lange 
ausüben. 
Ein weiterer Blumengruß ging an den Schönstatt-
pater Klaus Krenz, der während der personellen 
Turbulenzen, unter denen die Gefängnisseelsorge 
seit dem Tod von Pater Clemens Kleine vor zwei 
Jahren gelitten hatte, tatkräftig ausgeholfen hatte. 
„Wir hoffen, Sie weiter oft hier zu sehen. Wir ha-
ben uns so an Sie gewöhnt“, wurde der Dank der 
Gefangenen zusammengefasst. Für Pater Ansgar 
hatte Diakon Winfried Schönfeld, der seinen neu-
en Kollegen bis zum Jahresende weiter begleiten 
wird, noch ein besonderes Geschenk. Ein Glas-
bild der Anstaltskirche, künstlerische Arbeit eines 
Gefangenen, solle ihn auch „in der wenigen Zeit, 
die Du nicht hier verbringst“, an seine Gemeinde 
erinnern. 
Für die Gefangenenseelsorge bringen der Fran-
ziskanerpater Ansgar und der Diplomtheologe 
Wiesbrock langjährige Erfahrungen mit. Axel 
Wiesbrock war jahrelang in den Berliner Frau-
engefängnissen tätig, wo ihn zum Jahresbeginn 
Diakon Bernd Kotré abgelöst hat, der ebenfalls an 
der Feier teilnahm. Der 1988 in Berlin zum Pries-
ter geweihte Pater Ansgar war 15 Jahre lang Ge-
fängnisseelsorger in Halberstadt und Magdeburg. 
Beiden fiel es nicht leicht, von ihren bisherigen 
Schützlingen Abschied zu nehmen, beide werden 
aber auch von Kollegen wie Gefangenen als 
kompetente Seelsorger geschätzt. Für die Gefan-
genen in Deutschlands größter Haftanstalt ist so 
ein gutes Seelsorgeteam gefunden worden – hof-
fentlich für lange Zeit. 
  

 

Hessen 
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Stellungnahme zum Entwurf eines Hessischen 
Jugendstrafvollzugsgesetzes 

(Gesetzesentwurf siehe unter www.dvjj.de) 

Allgemeine Erwägungen 

Die Kirchen mit ihren Fachverbänden und Ge-
fängnisseelsorgern und Gefängnisseelsorgerinnen 
haben sich in der Vergangenheit stets für ein ei-
genständiges Jugendstrafvollzugsgesetz ausge-
sprochen. Denn Ziele und Aufgaben im Jugend-
strafvollzug sind maßgebend von dem 
Erziehungs- und Fördergedanken geprägt und un-
terscheiden sich von den Zielen und Aufgaben 
des Vollzugs an Erwachsenen. Daher begrüßen 
wir, dass nunmehr ein eigenständiges Jugend-
strafvollzugsgesetz geschaffen werden soll.  

 

Dies bietet die Chance, den Jugendstrafvollzug zu 
verbessern. Dies gilt sowohl für die Vollzugs-
wirklichkeit als auch für das Image des Jugend-
strafvollzugs in der Öffentlichkeit. Die im Ge-
setzentwurf vorgesehenen Regelungen weisen 
dem entsprechend auch zahlreiche Verbesserun-
gen im Vergleich zu den bisher angewandten Re-
gelungen im Jugendstrafvollzug auf. Der Rege-
lungsinhalt des Gesetzentwurfs wird daher 
weitgehend begrüßt. Besonders positiv hervorzu-
heben sind aus unserer Sicht folgende Punkte: 

 
- Der Gesetzentwurf sieht eine Zusammen-

arbeit der Jugendstrafanstalten mit außer-
vollzuglichen Einrichtungen und Organi-
sationen vor und bezieht die 
Personensorgeberechtigten der Gefange-
nen und die zuständigen Jugendämter in 
Planung und Gestaltung des Vollzugs ein. 
Dadurch würde ein für die Gefangenen 
tragfähiges Gesamtkonzept für Strafvoll-
zug und Wiedereingliederung in die Ge-
sellschaft außerhalb der Strafanstalt er-

mailto:komm.kath.bischoefe.hessen@t-online.de
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möglicht. Dieses wird auch durch die vor-
gesehene langfristige Entlassungsvorbe-
reitung gestützt.  

 
- Der im Gesetzentwurf vorgesehene För-

derplan garantiert den Gefangenen eine 
verlässliche Förderkonzeption, auf deren 
Gestaltung sie Einfluss und auf deren 
Umsetzung sie einen rechtlichen An-
spruch haben. Teil des Förderplans sind 
schulische und berufliche Ausbildung, 
denen der Gesetzentwurf das erforderliche 
Gewicht beimisst. 

 
- Die im Gesetzentwurf geregelten organi-

satorischen Bedingungen des Jugendstraf-
vollzugs überzeugen. Dies gilt sowohl für 
die vorgesehenen Wohngruppen als auch 
für die Anzahl der Haftplätze in einer An-
stalt oder Abteilung. Auch die Vorschrif-
ten über die zusätzliche pädagogische 
Qualifikation der Vollzugsbediensteten 
unterstreichen die besonderen Ziele, die 
der Gesetzentwurf mit der Regelung eines 
eigenständigen Jugendstrafvollzuges ver-
folgt und die spezifischen Aufgaben, die 
er dem Jugendstrafvollzug zuweist. 

 
- Der Gesetzentwurf berücksichtigt ge-

schlechtsspezifische Unterschiede der Ge-
fangenen bei der Planung und Gestaltung 
des Vollzugs. 

 
- Die Berücksichtigung und Umsetzung von 

internationalen Vorschriften zum Jugend-
strafvollzug im Gesetzentwurf verdeutli-
chen, dass der Gesetzgeber sich an inter-
nationalen Vorgaben messen lässt und 
diese beachtet. 

 

Trotz der grundsätzlichen Zustimmung zu dem 
Gesetzentwurf sind einige Punkte zu bemängeln: 

 
- Zahlreiche Entscheidungen, die den Voll-

zug betreffen, insbesondere im Bereich 
der vollzugslockernden Maßnahmen, ste-
hen im Ermessen der zuständigen Ver-
antwortlichen der Anstalten. Die Rechte 
der Gefangenen könnten in diesen Berei-
chen durch Anspruchsrechte für die Ge-
fangenen oder begrenzte Ermessensspiel-
räume gestärkt werden. 

- Die vorgesehenen Regelungen über die 
Gefängnisseelsorge sind unzureichend. 
Sie beschränken sich zu sehr auf die Reli-
gionsausübung und bilden die besondere 
Bedeutung der Gefängnisseelsorge im Ju-
gendstrafvollzug nicht hinreichend ab. 
Daher plädieren wir vor allem hinsichtlich 
der §§ 31, 34, 55, 73 für Änderungen. 

 
Insbesondere in diesen Punkten wünschen wir 
uns Nachbesserungen: 

 
Zu § 2: Gemäß § 2 sollen die Gefangenen befä-
higt werden, künftig ein Leben ohne Straftaten zu 
führen. Zugleich soll der Jugendstrafvollzug dazu 
dienen, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten 
zu schützen. Systematisch betrachtet, dürfen diese 
Ziele nicht gleichgesetzt werden. Der Schutz der 
Allgemeinheit wird nur über eine erfolgreiche 
Resozialisierung gewährleistet. Darauf weist der 
Abs. 2 richtigerweise hin. Ebenso beschreibt die 
Begründung zum Jugendstrafvollzugsgesetz das 
Vollzugsziel, nach der Entlassung ein Leben ohne 
Straftaten führen zu können, als wichtigstes An-
liegen des Jugendstrafvollzugs. Das Ziel der Re-
sozialisierung darf nicht gleichrangig neben ande-
re Vollzugsziele gestellt werden. Dieses könnte 
noch stärker im Wortlaut des Gesetzes zum Aus-
druck gebracht werden. 

Zu § 3: Da der Gesetzentwurf maßgeblich auch 
therapeutische Ansätze zum Ausdruck bringt, 
sollte § 3 Abs. 1 lauten:  

„Der Jugendstrafvollzug ist therapeutisch auszu-
gestalten.“ 

 

Zu § 4: Abs. 2 Satz 2 sieht vor, Anreize zur Mit-
wirkung am Erziehungsziel auch durch Maßnah-
men der Anerkennung zu schaffen. Die hier vor-
gesehene Kann-Bestimmung stellt die 
Maßnahmen der Belohnung und Anerkennung in 
das Ermessen der Erziehenden. Dies könnte zu 
Demotivation und negativem Verhalten führen. 
Nur ein zwingender kausaler Zusammenhang 
zwischen Bereitschaft der Gefangenen und Errei-
chen des Erziehungsziels führt auch dazu, dass 
die Gefangenen Anerkennungen nicht durch blo-
ße Anpassung erreichen, sondern durch entspre-
chend bessere Einsicht.  

 

 



 Mitteilungen 1/2007   - 9 - 

Zu § 6: Gemäß Abs. 2 sollen vollzugliche Maß-
nahmen den Gefangenen erläutert werden. Den 
Gefangenen sollen die Hintergründe erkennbar 
und nachvollziehbar werden, die zur Anordnung 
einer vollzuglichen Maßnahme geführt haben. 
Dieses Ziel ließe sich mit einem rechtlichen An-
spruch der Gefangenen auf Erläuterung und Be-
gründung vollzuglicher Maßnahmen noch besser 
erreichen. Wir regen daher auch im Hinblick auf 
den Erziehungsauftrag des Jugendstrafvollzugs-
rechts folgende Formulierung an:  

„Vollzugliche Maßnahmen werden den Gefange-
nen erläutert und begründet.“ 

 

Zu § 10: Wir begrüßen, dass für jeden Gefange-
nen und jede Gefangene ein Förderplan erarbeitet 
wird. Der differenziert angelegte Plan geht auf 
die Bedürfnisse der Persönlichkeitsentwicklung 
der Gefangenen und die Aporien der Situation der 
Gefangenen ein. Der Plan ermöglicht eine zu-
kunftsorientierte Auseinandersetzung der Gefan-
genen mit ihrer Lebenssituation.  

Wir halten es für sinnvoll, auch die Beteiligung 
der Personensorgeberechtigten an der Erstellung 
des Förderplanes ausdrücklich festzuschreiben. 
Auf diese Weise würde die wichtige Rolle der 
Personensorgeberechtigten für die weitere Ent-
wicklung der minderjährigen Strafgefangenen 
noch besser berücksichtigt. Wir regen daher fol-
gende Formulierung im Anschluss an § 10 Abs. 1 
Satz 1 an:  

„Die Gefangenen und ihre Personensorgeberech-
tigten werden an der Erstellung beteiligt.“  

 

Zu § 11: Gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 4 können die 
Gefangenen aus Gründen der Vollzugsorganisati-
on oder anderer wichtiger Gründe in eine andere 
Anstalt verlegt werden. Die Begründung erläutert 
nicht präzise genug, welche möglichen Fälle da-
mit geregelt werden sollen. Sie sollte stärker kon-
kretisiert werden. 

 

Zu § 13: Der vorliegende § 13 regelt den Vorrang 
des geschlossenen vor dem offenen Vollzug. Wir 
plädieren für den Vorrang des offenen Vollzugs. 
„Als Regelform der Vollzugsgestaltung ist der of-
fene Vollzug vorzusehen. Der offene Vollzug hat 
sich im Hinblick auf resozialisierende Effekte als 
dem geschlossenen Vollzug überlegen erwiesen, 
da er eher an die Lebensverhältnisse und Anfor-

derungen in Freiheit angeglichen werden kann. 
Bei qualifizierter pädagogischer Betreuung bietet 
er jugendlichen Straftätern eine Vielzahl von 
Lernchancen, die eine erfolgreiche Resozialisie-
rung ermöglichen und subkulturellen Effekten 
entgegen wirken.“1 Wir plädieren daher in An-
lehnung an den Formulierungsvorschlag der Dia-
konie Rheinland dafür, § 13 wie folgt zu ersetzen: 
 
§ 13 Offener und geschlossener Vollzug 

(1) Die Gefangenen werden in der Regel im 
offenen Vollzug untergebracht. 

(2) Sie können im geschlossenen Vollzug un-
tergebracht werden, wenn sie den beson-
deren Anforderungen des offenen Vollzugs 
nicht genügen, insbesondere wenn nicht 
verantwortet werden kann zu erproben, 
dass sie sich dem Vollzug nicht entziehen 
und die Möglichkeiten des offenen Voll-
zugs nicht zu Begehung von Straftaten 
missbrauchen werden. 

 

In § 13 Abs. 2 ist vorgesehen, dass vollzugsöff-
nende Maßnahmen gewährt werden können, 
wenn die Gefangenen für die jeweilige Maßnah-
me geeignet sind. Wenn jedoch die Gefangenen 
die Bedingungen erfüllen, sollte ihnen eine voll-
zugsöffnende Maßnahme auch in jedem Falle 
gewährt werden. Deshalb regen wir an zu formu-
lieren:  

„Sie werden gewährt, wenn die Gefangenen für 
die jeweilige Maßnahme geeignet sind …“. 

 
Zu § 16: Wir begrüßen, dass die Entlassungsvor-
bereitungen spätestens 6 Monate vor dem voraus-
sichtlichen Entlassungszeitpunkt stattfinden müs-
sen. Besonders positiv ist auch die diesbezügliche 
Zusammenarbeit mit Dritten zu bewerten.  
 
Damit die Personensorgeberechtigten und die Ju-
gendämter rechtzeitig unterrichtet werden, sollte 
klargestellt werden, dass die Information vor der 
Entlassung und nicht mit ihr oder danach erfolgt.  
 
Wir regen daher folgende Änderung des § 16 
Abs. 1 an:  
 

                                           
1 Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft Straffälli-
genhilfe im Deutschen Caritasverband, „Eckpunkte 
zum Jugendstrafvollzug“, 
http://kags.de/html/eckpunkte_jugendstrafvollzug.html 
. 

http://kags.de/html/eckpunkte_jugendstrafvollzug.html
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„Die Personenberechtigten und die Jugendämter 
werden spätestens 6 Monate vor dem voraussicht-
lichen Zeitpunkt der Entlassung unterrichtet.“ 

 
Zu § 21: Gemäß § 21 Abs. 1 tragen die Gefange-
nen Anstaltskleidung. Das Tragen eigener Klei-
dung fördert die Selbstverantwortung der Gefan-
genen und unterstreicht die Würde der Person. 
Zwar sieht Abs. 2 immerhin die Möglichkeit vor, 
eigene Kleidung zu tragen, dennoch wird folgen-
de Umstellung angeregt:  

 
(1) Die Gefangenen tragen eigene Kleidung, für 

deren Reinigung, Instandsetzung und regel-
mäßigen Wechsel sie selbst zu sorgen haben. 
Während der Arbeit wird eine von der Jugend-
strafanstalt gestellte Arbeits- oder Arbeits-
schutzkleidung getragen. 

(2) Mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde kann 
für die Jugendstrafanstalt oder einzelne Abtei-
lungen das Tragen von Anstaltskleidung in-
nerhalb der Jugendstrafanstalt angeordnet 
werden. 

(3) Bei Bedarf und in den Fällen des Absatzes 2 
wird Anstaltskleidung ausgehändigt.2 

 

Zu § 24: Gemäß Abs. 1 orientiert sich die Beur-
teilung der Notwendigkeit an der Versorgung der 
gesetzlich Versicherten. Damit sind Abweichun-
gen vom Standard der gesetzlich Versicherten 
möglich. Durch eine Zusatzversicherung kann der 
Staat die Leistungen, die gesetzlicher Standard 
und nicht in der kostenlosen Heilfürsorge enthal-
ten sind, sicherstellen. Die entsprechende Ein-
schränkung sollte daher gestrichen werden.  

In Abs. 3 muss berücksichtigt werden, dass der 
Gefangene nur einen Teil des Ecklohns als Ein-
kauf zur Verfügung hat.  

Im Hinblick auf Schwangerschaft und Mutter-
schutz sollten die Bestimmungen der §§ 76 bis 79 
Strafvollzugsgesetz übernommen werden.  

 

Zu § 26: Problematisch erscheint uns die im 
Entwurf vorgesehene Verlegung in die Sozialthe-
rapie ohne Zustimmung der Gefangenen. Diese 
wird im Erwachsenenstrafvollzug in Fachkreisen 
kritisiert, insbesondere auch, weil spätere Rück-
verlegungen sich möglicherweise negativ auf 

                                           
2 BMJ, Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Jugend-
strafvollzugs vom 07.06.2006, § 20. 

Vollzugs- und Vollstreckungsentscheidungen 
auswirken können. Die Verlegung in die Sozial-
therapie kann auch zu einer Stigmatisierung der 
Gefangenen führen, die als Sexualstraftäter bei 
den Mitgefangenen als unwürdig angesehen wer-
den. Daher plädieren wir dafür, dem Jugendvoll-
zug verpflichtend aufzugeben, ein umfassendes 
und differenziertes sozialtherapeutisches Angebot 
für alle Inhaftierten bereit zu stellen, insbesonde-
re, um die Fähigkeiten zur Gewaltvermeidung 
und angemessenen Konfliktlösung zu fördern. 

Für den Fall, dass im Rahmen einer Binnendiffe-
renzierung in einer Jugendstrafanstalt oder in der 
Jugendabteilung einer anderen Strafanstalt spe-
zielle Wohngruppen mit intensiver therapeuti-
scher Ausrichtung eingerichtet werden, sollen 
Gefangene grundsätzlich nur mit ihrer Zustim-
mung dort untergebracht werden.  

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, 
dass für die Sozialtherapie hinreichend finanzielle 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müs-
sen, um genügend therapeutisches Personal von 
außerhalb der Anstalt einsetzen zu können. Nur 
so lässt sich der Rollenkonflikt der Anstaltspsy-
chologen, einerseits therapeutische Vertrauens-
person und andererseits Entscheidungsträger der 
Anstalt zu sein, vermeiden. 

 

Zu den therapeutischen Angeboten sollten auch 
Vorbereitungsmaßnahmen für stationäre Drogen-
therapien gehören. Gefangene sollten zu diesem 
Zweck mit ihrer Zustimmung in einer die Thera-
pie vorbereitenden Abteilung untergebracht wer-
den.  

Abs. 2 sollte darüber hinaus ergänzt werden um 
psychiatrische Behandlung oder Betreuung.  

Wir regen daher eine Ergänzung des Abs. 2 an: 

„Soweit Gefangene psychologischer, psychothe-
rapeutischer oder psychiatrischer Behandlung 
oder Betreuung bedürfen, werden nach diagnosti-
scher Abklärung die erforderlichen und geeigne-
ten Maßnahmen durchgeführt. Dies kann nur mit 
Zustimmung der Gefangenen geschehen.“ 

 

Zu § 27: Es ist begrüßenswert, dass der Gesetz-
geber schulischer und beruflicher Aus- und Wei-
terbildung Vorrang vor Arbeit und Beschäftigung 
einräumt. Der weitaus größte Teil der Gefange-
nen im Jugendstrafvollzug verfügt über keinerlei 
Bildungsabschlüsse. Bildung und Ausbildung 
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kommen daher bei der Befähigung zu einem 
künftig straffreien Leben in Freiheit und für eine 
gelingende Resozialisierung in unsere Gesell-
schaft eine zentrale Rolle zu. 

Es wäre jedoch darüber hinaus wünschenswert, 
dass der Gesetzgeber sich verpflichtet, eine aus-
reichende Anzahl von qualifizierenden Bildungs-
angeboten vorzuhalten. Wir regen an, in § 27 ein-
zufügen:  

„Geeignete Gefangene haben nach ihren Fähig-
keiten und Kenntnissen ein Recht auf Bildung und 
Ausbildung.“ 

 

Zu § 29: Da zur Gestaltung der Freizeit auch An-
gebote im kreativen und musischen Bereich gehö-
ren, die in der Begründung des Gesetzes Erwäh-
nung finden, sollte dies auch im Gesetzestext zum 
Ausdruck gebracht werden. Wir regen daher an, 
im Anschluss an Satz 1 einzufügen:  

„Geeignete Angebote kreativer und musischer Art 
sind vorzuhalten und Angebote Dritter im Sinne 
des § 7 JStVollzG einzubeziehen.“ 
 
Zu § 31: Wir begrüßen, dass die Regelung der 
§§ 53 bis 56 StVollzG aufgrund der verfassungs-
rechtlichen Bedeutung übernommen wurde und 
nicht bloß auf diese verwiesen wird. 
 
Jedoch werden sowohl die Überschrift als auch 
der Regelungsgehalt des § 31 der seelsorgerlichen 
Tätigkeit im Jugendstrafvollzug nicht gerecht. 
Die Gefängnisseelsorger und Gefängnisseelsorge-
rinnen dienen mit ihrer seelsorglichen Arbeit 
zugleich der Persönlichkeitsentwicklung der jun-
gen Gefangenen und tragen damit zum Vollzugs-
ziel bei. Die Seelsorger und Seelsorgerinnen 
wenden sich in ihrer Arbeit gerade denjenigen 
jungen Gefangenen zu, die noch nicht von einer 
Therapie oder Behandlung erreicht werden konn-
ten. Durch den Einsatz ehrenamtlich tätiger Hel-
fer und Helferinnen, die Vermittlung von Kon-
taktpersonen und Besuchern, erbringen die 
Seelsorger im Rahmen ihrer seelsorgerlichen Tä-
tigkeit zahlreiche Hilfen, die von den Gefangenen 
und von den Verantwortlichen im Jugendstraf-
vollzug sehr geschätzt werden. Die Überschrift 
des § 31 sollte daher wie folgt lauten:  
 
„Religionsausübung und Seelsorge“. 
 
§ 31 sollte darüber hinaus um einen Absatz er-
weitert werden, der verdeutlicht, dass die Gefan-

genen über die religiöse Betreuung hinaus An-
spruch auf seelsorgerliche Betreuung haben:  
 
„Die Gefangenen haben auf ihren Wunsch An-
spruch auf seelsorgerliche Begleitung.“ 
  
Gemäß Abs. 3 können Gefangene von der Teil-
nahme ausgeschlossen werden, wenn dies aus ü-
berwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ord-
nung geboten ist. Die Seelsorgerin oder der 
Seelsorger soll vorher gehört werden. Da es sich 
bei der Religionsausübung um ein Grundrecht 
handelt, halten wir es für erforderlich, dass die 
Seelsorger in jedem Fall gehört werden. Wir 
schlagen daher folgende Änderung des § 31 
Abs. 3 vor:  
 
„Gefangene können an der Teilnahme am Got-
tesdienst oder anderer religiöser Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwie-
genden Gründen der Sicherheit oder Ordnung 
geboten ist; dies hat im Benehmen mit den Seel-
sorgern zu geschehen.“ 

 

Zu § 33: Gemäß der Begründung zu § 33 bedarf 
es einer gesteigerten Möglichkeit, insbesondere 
die Familienbeziehungen aus der Haft heraus zu 
pflegen. Abs. 2 sieht jedoch nur vor, dass Besu-
che zur Wahrnehmung wichtiger familiärer Ange-
legenheiten darüber hinaus ermöglicht werden 
sollen. Das Bundesverfassungsgericht hält famili-
äre Kontakte auch im Hinblick auf Art. 6 Abs. 2 
GG für die jungen Gefangenen für besonders 
wichtig. Daher sollte § 33 Abs. 2 wie folgt erwei-
tert werden:  

 

„Kontakte der Gefangenen zu ihren Kindern und 
Eltern werden besonders gefördert. Deren Besu-
che werden nicht auf die Regelbesuchszeiten an-
gerechnet.“ 

 

Zu § 34: Abs. 2 sieht vor, dass der Schriftwech-
sel aus erzieherischen Gründen oder aus Gründen 
der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt über-
wacht werden darf. Die Überwachung des 
Schriftwechsels ist ein Eingriff in die Grundrech-
te der Gefangenen. Er ist auf notwendige Einzel-
fälle zu beschränken. Der § 34 genügt diesen An-
forderungen nicht. Wir regen daher an, Abs. 2 um 
folgenden Satz zu ergänzen:  
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„Die Überwachung ist im Einzelfall anzuordnen 
und schriftlich zu begründen.“ 

Dem Schriftwechsel mit Seelsorgern kommt eine 
besondere Bedeutung zu. Die Seelsorge im Jus-
tizvollzugsdienst bindet sich aktiv ein in das En-
gagement für eine sinnhafte und wertgebundene 
Gestaltung des Justizvollzugsdienstes. Dabei ist 
sie sich der Verantwortung für den Staat und der 
Loyalität ihm gegenüber bewusst. Um dem be-
sonderen Vertrauensverhältnis zwischen Gefan-
genen und Seelsorgern Rechnung zu tragen, regen 
wir an, folgenden Passus in § 34 Abs.  3 in Er-
gänzung an Satz 1 aufzunehmen:  

„Der Schriftverkehr der Gefangenen mit ihren 
Verteidigerinnen oder Verteidigern und den Bei-
ständen nach § 69 des Jugendgerichtsgesetzes 
sowie mit im Justizbereich tätigen Seelsorgern 
und Seelsorgerinnen wird nicht überwacht.“ 

 

Zu § 36: Gemäß Abs. 1 ist der Empfang von Pa-
keten mit Nahrungs- und Genussmitteln den Ge-
fangenen nicht gestattet. Der Empfang von Pake-
ten stellt jedoch nach wie vor eine Erleichterung 
der Lebensführung dar und kann ihre Beziehun-
gen zu den Angehörigen festigen. Schon im Hin-
blick auf die beschränkten finanziellen Möglich-
keiten der Gefangenen können diese nicht 
ausschließlich auf die Einkaufsmöglichkeiten in 
der Anstalt verwiesen werden. Der zusätzliche 
Kontrollaufwand ist den Anstalten zuzumuten. 
Wir regen folgende Formulierung an:  
 
„Die Gefangenen dürfen Pakete empfangen. Min-
destens ist ihnen der Empfang von Paketen an 
Weihnachten, Ostern und zu ihrem Geburtstag zu 
erlauben, sofern ihnen zu diesen Terminen kein 
Urlaub gewährt wird. Für den weiteren Empfang 
kann die Anstalt Höchstmengen und Zeitpunkte 
für den Empfang festsetzen.“ 
 

Zu § 41: Die vorgesehene Verpflichtung, aus den 
Bezügen ein Überbrückungsgeld anzusparen, ist 
nicht sachgerecht und wird abgelehnt.  

 

Zu § 45: Kontrollen der Hafträume sowie der Sa-
chen der Gefangenen in deren Abwesenheit füh-
ren häufig zu Konflikten. Es gibt Vorwürfe über 
Beschädigungen und Unordnung in den Hafträu-
men. Diese Konflikte werden weitgehend ver-
mieden, wenn die Gefangenen bei der Durchsu-

chung zugegen sind. Wir regen folgende Formu-
lierung an:  

„Gefangene, ihre Sachen und die Hafträume dür-
fen durchsucht werden. Bei der Absuchung und 
Durchsuchung ihrer Sachen und der Hafträume 
müssen die Gefangenen zugegen sein.“ 
 
Zu § 51: Gemäß § 51 haben Gefangene die 
Pflicht, der Anstalt die Aufwendungen zu erset-
zen, die sie durch eine vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Selbstverletzung, Verletzung anderer 
Personen oder Beschädigung fremder Sachen 
verursacht haben. Eine vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Selbstverletzung liegt jedoch nicht bei 
Suizidversuchen oder Selbstbeschädigungen auf-
grund ärztlich festgestellter seelischer Krankhei-
ten (z. B. Borderline) vor. Die Begründung zu 
§ 51 verlangt, von Forderungen abzusehen, wenn 
hierdurch das Erziehungsziel gefährdet würde. 
Hier sollte zusätzlich ein entsprechender Hinweis 
auf Suizidversuche und Selbstverletzungen auf-
grund ärztlich festgestellter seelischer Krankhei-
ten erfolgen. 
Darüber hinaus sollte bei der Erstattung von 
Aufwendungen der jeweilige Zeitwert der Sache 
angewendet werden. Auch dies sollte entspre-
chend eine Klarstellung erfahren. 
 

Zu § 53: Wir bedauern, dass im Widerspruch zu 
Regelung Nr. 65 der VN-Regeln zum Schutz von 
Jugendlichen unter Freiheitsentzug auf den 
Gebrauch von Schusswaffen innerhalb der An-
stalt nicht verzichtet wird und weisen darauf hin, 
dass laut Bundesverfassungsgericht die fehlende 
Beachtung internationaler Vorgaben auf eine Ver-
fassungswidrigkeit des Gesetzes hindeuten kann.3

 

Zu § 54: Formen der Konfliktschlichtung haben 
sich als effiziente Möglichkeit erwiesen, Konflik-
te zu regeln. Wir begrüßen daher die hier aufge-
nommenen Vorgaben zur Konfliktregelung. 

 

Zu § 55: Religiöse Veranstaltungen sind keine 
Freizeitveranstaltungen. Ein gemäß § 55 als dis-
ziplinäre Maßnahme verhängter Ausschluss von 
gemeinsamer Freizeit und Freizeitveranstaltungen 
kann mithin nicht das Recht zur Teilnahme an ei-
ner religiösen Veranstaltung beschränken. Leider 
kommt es in der Praxis vor, dass religiöse Veran-
staltungen als Freizeitveranstaltungen angesehen 
                                           
3 BVerfG, 2 BvR 1673/04 vom 31.05.2006, Absatz-Nr. 63 
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und entsprechend behandelt werden. Die Begrün-
dung zu § 55 sollte daher um folgenden Hinweis 
zur Klarstellung ergänzt werden:  

„Religiöse Gruppenveranstaltungen und Veran-
staltungen, die zur Lebensführung beitragen, sind 
keine Freizeitveranstaltungen.“ 
 
Auch lehnen wir die in § 55 genannte Diszipli-
narmaßnahme Arrest ab. Die Unwirksamkeit ei-
ner Verhaltensänderung aufgrund temporären Ar-
rests ist durch Untersuchungen der 
Verhaltenspsychologie hinlänglich bewiesen. Der 
Abschreckungseffekt ist gering. Der Arrest ist im 
Einklang mit der Regelung Nr. 67 der VN-Regeln 
zum Schutz von Jugendlichen unter Freiheitsent-
zug als unmenschliche und entwürdigende Be-
handlung zu verbieten.4 Der § 55 Abs. 3 Nr. 8 ist 
daher ersatzlos zu streichen. 

 

Zu § 56: Wie bereits zuvor erwähnt, lehnen wir 
den Arrest ab. Gemäß § 56 Abs. 4 wird der Arrest 
in Einzelhaft vollzogen. Das Comitee for preven-
tion of torture hat sich im Zusammenhang mit 
Fragen der Einzelhaft besonders besorgt über die 
Verbringung von Jugendlichen in isolationsähnli-
che Haft geäußert, da diese Maßnahme die kör-
perliche und seelische Unversehrtheit der Gefan-
genen beeinträchtigen kann. Das Comitee ist der 
Auffassung, dass der Rückgriff auf eine solche 
Maßnahme als eine große Ausnahme betrachtet 
werden muss. Falls Jugendliche getrennt von an-
deren festgehalten werden, sollte dies für den 
kürzestmöglichen Zeitraum geschehen; jedenfalls 
sollte ihnen ausreichend menschlicher Kontakt 
gewährleistet sein, Zugang zu Lesestoff gewährt 
und jeden Tag mindestens eine Stunde Bewegung 
an der frischen Luft angeboten werden.5
Gemäß den Standards des CPT, Absatz VI sollte 
für Jugendliche, denen die Freiheit entzogen ist, 
die Einzelhaft eine große Ausnahme bleiben. Wir 
halten eine mögliche Gesamtdauer von 2 Mona-
ten im Jahr für zu lang. Wir schlagen deshalb die 
folgende Formulierung vor, falls eine Streichung 
nicht vorgenommen wird: 
 

                                           
4 “United Nations Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of their Liberty, 1990” in: Theresia Höynck: 
Internationale Menschenrechtsstandards und das 
Jugendkriminalrecht. Hrsg. vom BMJ in Zusammen-
arbeit mit der DVJJ, 104 
5 Die Standards des CPT, 
http://www.cpt.coe.int/lang/deu/deu-standards-s.pdf, 
CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2004, Seite 72. 

„Die unausgesetzte Absonderung von Gefange-
nen (Einzelhaft) ist die Ausnahme und nur dann 
zulässig, wenn dies aus Gründen, die in deren 
Person liegen, unerlässlich ist. Einzelhaft darf 
insgesamt nicht mehr als einen Monat im Jahr 
dauern. Während des Vollzugs der Einzelhaft 
sind die Gefangenen in besonderem Maß zu 
betreuen.“ 

 
Zu § 57: Das in dieser Bestimmung vorgesehene 
Beschwerderecht ist unzureichend und erfüllt 
nicht die Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richts für einen effektiven Rechtsschutz für die 
Gefangenen.6 Zwar ist es sinnvoll, dass versucht 
werden soll, Konflikte mit der Anstaltsleitung 
zunächst in einem informellen Verfahren zu lö-
sen. Darüber hinaus muss den Gefangenen jedoch 
ein wirksamer Rechtsweg gegen sie beschweren-
de Maßnahmen der Anstalt eröffnet werden. Oh-
ne eine spezielle Regelung im Jugendstrafvoll-
zugsgesetz bleibt den Gefangenen nur der in § 
23ff EGGVG vorgesehene Weg zum Oberlandes-
gericht, eine Hürde, die das BVerfG mit Recht als 
zu hoch ansieht. Stattdessen ist die Zuständigkeit 
eines ortsnahen mit der Materie vertrauten Ge-
richts vorzusehen. Ein rein schriftliches Verfah-
ren ist mit Blick auf die Zielgruppe unzureichend. 
 
Wir regen darüber hinaus an, in Umsetzung der 
VN-Regel Nr. 77 zum Schutz von Jugendlichen 
unter Freiheitsentzug7 unabhängige Ombudsleute 
(Strafvollzugsbeauftragte) für den Jugendstraf-
vollzug zu bestellen. 
 
Zu § 68: Trotz der niedrigen Zahlen von Gefan-
genen unter 16 Jahren ist eine Unterbringung die-
ser Gefangenen in besonderen Wohngruppen 
sinnvoll. Art. 37 der UN-Kinderrechtskonvention 
sieht eine besondere Unterbringung von Gefan-
genen bis zum Alter von 18 Jahren vor. Es er-
scheint daher geboten, auch für die 16 bis 18-
jährigen Jugendlichen besondere Wohngruppen 
vorzusehen. Wir schlagen folgende Ergänzung 
vor:  
 

                                           
6 BVerfG, 2 BvR 1673/04 vom 31.05.2006, Absatz-Nr. 
58, a.a.O.. 
7 “United Nations Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of their Liberty, 1990” in: Theresia Höynck: 
Internationale Menschenrechtsstandards und das 
Jugendkriminalrecht. Hrsg. vom BMJ in Zusammen-
arbeit mit der DVJJ, 106. 
 

http://www.cpt.coe.int/lang/deu/deu-standards-s.pdf
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„Für diejenigen, die das 16. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben und für diejenigen, die das 
16. Lebensjahr aber noch nicht das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, werden jeweils besondere 
Wohngruppen gebildet. Nicht geeignet sind in der 
Regel Gefangene, die aufgrund ihres Verhaltens 
nicht gruppenfähig sind.“ 
 
Die gemäß § 68 Abs. 7 vorgesehene Berücksich-
tigung von Räumen für die Seelsorge wird aus-
drücklich begrüßt. 
 
Zu § 72: Wir begrüßen, dass für den Jugendstraf-
vollzug ausreichend und für die erzieherische 
Gestaltung des Vollzugs geeignetes und qualifi-
ziertes Personal vorgesehen wird. Insbesondere 
begrüßen wir die fachspezifischen Qualifikatio-
nen, die für die Bediensteten zusätzlich erworben 
werden sollen. Anderen Personen als nur die ge-
nannten Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeam-
te sollten jedoch ebenfalls über eine entsprechen-
de Eignung verfügen, die auch gesetzlich 
festgeschrieben wird. Wir halten eine pädagogi-
sche Ausbildung auf Fachschulniveau für alle mit 
erzieherischen Aufgaben betrauten Bediensteten 
für sinnvoll. Der angestrebte Qualitätsstandard 
kann dadurch gesichert werden, dass verbindliche 
Vorgaben für die Art und Dauer der Qualifizie-
rung benannt werden.  
 
Zu § 73: Wir begrüßen eine spezielle Regelung 
und die Zusicherung von Rechten für die Seelsor-
ge. Die bloße Übernahme des § 157 StVollzG 
halten wir jedoch nicht für sinnvoll, da es für 
Hessen spezielle Vereinbarungen mit den Kirchen 
gibt. Die hier vorgesehene Regelung bleibt hinter 
den mit den Kirchen in Hessen geschlossenen 
Vereinbarungen und Richtlinien zurück. 
 
Die Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen im 
Dienstverhältnis der jeweiligen Kirche. Ihre 
Rechtsstellung im Verhältnis zur Anstalt ist eige-
ner Art. Dies sollte auch in der Gesetzesformulie-
rung zum Ausdruck gebracht werden. Das Ver-
fahren der Bestellung von Seelsorgerinnen und 
Seelsorgern an den Justizvollzugsanstalten in 
Hessen ist detailliert in der „Vereinbarung zwi-
schen dem Land Hessen und den Bistümern Ful-
da, Limburg und Mainz über die katholische 
Seelsorge an den hessischen Justizvollzugsanstal-
ten“ vom 26. August 1977 (JMBl. Für Hessen S. 
709) geregelt. Danach werden die Seelsorgerin-
nen und Seelsorger vom jeweiligen Bistum im 
Benehmen mit dem Hessischen Minister der Jus-

tiz berufen. Entsprechendes gilt für die Seelsor-
gehelferinnen und –helfer aufgrund der „Richtli-
nien für die Bestellung von Seelsorgehelfern an 
hessischen Justizvollzuganstalten“ vom 5. Mai 
1984 (Staatsanzeiger für das Land Hessen 
28/1984, S. 1290). Diese Regelungen haben sich 
bewährt und sollten im vorliegenden Jugendstraf-
vollzugsgesetz übernommen werden.  
 
Wir halten die in Abs. 3 vorgesehene Regelung, 
dass sich die Anstaltsseelsorge auch außen ste-
hender Personen bedienen kann, für sinnvoll. Ei-
ne Beschränkung auf die Mitwirkung bei Gottes-
diensten und anderen religiösen Veranstaltungen 
ist jedoch in den bereits genannten Vereinbarun-
gen und Richtlinien für Hessen nicht enthalten. 
Daher halten wir es für erforderlich, auch hier ei-
ne der Vereinbarung über die katholische Seel-
sorge (Art 3 Abs. 2) sowie den Richtlinien für die 
Bestellung von Seelsorgern an hessischen Justiz-
vollzugsanstalten (Ziff. 7) entsprechende Rege-
lung zu übernehmen.  
Wir regen daher folgende Formulierung an: 
 
„Unberührt bleibt die Möglichkeit der Hinzuzie-
hung von freiwilligen Helfern und unterstützen-
den Gruppen sowie Seelsorgern von außen durch 
den Anstaltsseelsorger/-in nach Art. 3 Abs. 2 der 
Vereinbarung über die katholische Seelsorge an 
den hessischen Justizvollzugsanstalten vom 26. 
August 1977.“ 
 
Auch in der Begründung sollte der Hinweis auf 
die zwischen dem Land Hessen und den katholi-
schen Bistümern geschlossene Vereinbarung über 
die katholische Seelsorge an den hessischen Jus-
tizvollzugsanstalten von 1977 und die Richtlinien 
für die Bestellung von Seelsorgern an hessischen 
Justizvollzugsanstalten von 1984 erfolgen. 
 
 

Nordrhein-Westfalen 

 
Von Montag, den 12. Februar 2007 bis Dienstag, 
den 13. Februar 2007 tagte die ökumenische Re-
gionalkonferenz in der Katholischen Akademie 
des Bistums Essen „Die Wolfsburg“. Das Thema 
der Tagung lautete: „Da verließen die Dämonen 
den Menschen und fuhren in die Schweine“ (Lk 
8,33) Die Gefängnisseelsorger/innen beschäftigte 
die Fragen:  „Wie gehe ich angemessen mit psy-
chisch auffälligen Gefangenen um? Kann es mir 
gelingen, sie seelsorglich kompetent zu beglei-
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ten? Gibt es in schwierigen Situationen hilfreiche 
Handlungsmodelle?“ In Herrn Dr. Pöppe (Chef-
arzt Rheinische Landesklinik/Viersen) und den 
beiden Pfarrern Thomas Feld und Michael Stiller 
(Seelsorger in forensischen Kliniken) standen den 
Tagungsteilnehmer/innen sehr kompetente Ge-
sprächspartner zur Verfügung. Dr. Pöppe erläu-
terte Krankheitsbilder und bearbeitete Fallbei-
spiele aus der seelsorglichen Praxis; die Pfarrer 
Feld und Stiller gaben einen Einblick in ihre Tä-
tigkeit als Seelsorger in der Forensik. Alle Betei-
ligten waren sich darin einig, an einer sehr lehr-
reichen Tagung teilgenommen zu haben. 

Das Bundesverfassungsgericht hat am 25. Januar 
2007 die Verfassungsbeschwerde von Gemeinde-
referent Günter Berkenbrink  „nicht zur Entschei-
dung angenommen“.   

In der Pressemitteilung vom 29. Januar 2007 
heißt es u.a.: „Die Frage, ob einem Geistlichen 
Tatsachen in seiner Eigenschaft als Seelsorger 
anvertraut oder bekannt geworden sind, ist objek-
tiv und in Zweifelsfällen unter Berücksichtigung 
der Gewissensentscheidung des Geistlichen zu 
beurteilen. Die Einschätzung der Fachgerichte, 
der Austausch über das Recherchieren von Versi-
cherungsadressen zähle objektiv nicht zur Seel-
sorge, ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstan-
den....“ 

Das „juristische Verfahren“ ist für Günter Ber-
kenbrink inzwischen beendet. Er geht mit großem 
Engagement und Fachkompetenz seiner Tätigkeit 
als Gefängnisseelsorger nach.  Die Diskussion 
über die Konsequenzen der Bundesverfassungs-
gerichtsentscheidung für die Gefängnisseelsorge 
und die Seelsorge insgesamt hat für die Katholi-
sche und Evangelische Kirche gerade erst begon-
nen. Die Vorgänge um die Zeugenvernehmung 
von Günter Berkenbrink und die höchstrichterli-
che Entscheidung bedürfen dringend der juristi-
schen, staatskirchenrechtlichen und nicht zuletzt 
(pastoral-)theologischen Aufarbeitung. 

Das Jugendstrafvollzugsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen geht seiner Verabschiedung 
entgegen. Es soll in den nächsten Monaten be-
schlossen werden. Das Justizministerium gab er-
freulicherweise den im Jugendvollzug tätigen 
Seelsorgern die Möglichkeit, ihre Stellungnah-
men in die Beratungen des Gesetzesentwurfs ein-
zubringen. 

Das Justizministerium beabsichtigt, auf einem 
von der Bundeswehr verlassenen Gelände in der 
Stadt Wuppertal eine neues Gefängnis für den Ju-

gendvollzug mit 500 Haftplätzen zu bauen. Diese 
Justizvollzugsanstalt soll im Jahr 2010 ihrer Be-
stimmung übergeben werden. Die Baumaßnahme 
gehört zu den Konsequenzen, die aus den Vor-
gängen in der JVA Siegburg (Ermordung eines 
Gefangenen durch 3 Mitgefangene im November 
2006) gezogen werden. Mit der Errichtung der 
neuen Anstalt in Wuppertal findet der jahrzehnte-
lang durchaus erfolgreich praktizierte Jugend-
vollzug in der JVA Siegburg sein Ende. Dies ist 
vor allem für die Bediensteten der JVA Siegburg 
überaus bedauerlich.   

Personalia 

Diplom-Theologe Clemens Stallmeyer ist als Ge-
fängnisseelsorger in der JVA Schwerte ausge-
schieden.  

Diplom-Theologe Wolfgang Wandzioch nimmt 
den Dienst in der JVA Iserlohn und in der JVA 
Schwerte jeweils mit einer halben Stelle wahr.  

Pfarrer Franz-Günter Wachtmeister wurde als 
Pfarrer in der JVA Werl verabschiedet. 

Obwohl im Ruhestand, wird er auch weiterhin in 
der Gefängnisseelsorge tätig sein.  

Wir begleiten den privaten und beruflichen Weg 
unserer Mitbrüder mit den besten Wünschen. 

Bernhard Kerkhoff               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vorstand der Konferenz der Katholischen Seelsorge bei den 
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N A T I O N A L E S  

 

Ökumene 

 

 
 
Bericht der EVANGELISCHEN KONFERENZ FÜR 

GEFÄNGNISSEELSORGE IN DEUTSCHLAND 
 

auf der Beiratssitzung  
der katholischen Konferenz 

 

 
 

 am 03.-04. Mai 2007  in Osnabrück  
von Heike Rödder 

 

 

Als die Stelle des EKD-Beauftragten, die zuletzt 
Pfarrer Manfred Lösch aus Berlin innehatte, den 
Kürzungen zum Opfer fiel, übernahm Oberkir-
chenrätin (OKR’in) Katarina Schubert die Ver-
antwortung für Sonderseelsorge im Amt der EKD 
in Hannover. Sie scheidet nun aus und übernimmt 
eine Pfarrstelle in Saalfeld in Thüringen. Somit 
kommen auf uns wieder Veränderungen und Um-
strukturierungen zu.  

Die Zuständigkeit für Gefängnisseelsorge im 
Kirchenamt der EKD in Hannover wird der 
neu gewählte Generalsekretär der ARBEITS-
GEMEINSCHAFT MISSIONARISCHE DIENSTE 
(AMD) in Berlin, Dr. Eberhard Berneburg, 
übernehmen, der gleichzeitig Oberkirchenrat 
im Kirchenamt wird.  
Seit dem 2. Mai 2007 ist Herr Dr. Berneburg im 
Kirchenamt Ansprechpartner für die AMD in 
Berlin, die Konferenz der Verantwortlichen für 
Sonderseelsorge und die Konferenz der landes-
kirchlichen Beauftragten für missionarische 
Dienste. Darüber hinaus wird er „in einem redu-
zierten Umfang auch der Ansprechpartner für die 
Konferenz Alten- und Pflegeheimseelsorge, die 
Konferenz Gefängnisseelsorge, die Konferenz 
Krankenhausseelsorge, die Kinderkrankenhaus-
seelsorge und die Flughafenseelsorge sein. Art 
und Umfang der Begleitung dieser Aktivitäten 
werden im Lauf der Einarbeitung  von Herrn Dr. 
Berneburg in diesem Gebiet präzisiert“, so OKR 
Dr. Thies Gundlach in einem Brief an den Vorsit-
zenden der EVANGELISCHEN KONFERENZ FÜR GE-
FÄNGNISSEELSORGE IN DEUTSCHLAND, Pfarrer 
Martin Faber, im April 2007. 

OKR Dr. Gundlach hat betont, dass mit dieser 
Berufung die missionarische Ausrichtung der 
evangelischen Kirche als zentrale Zukunfts-
aufgabe insgesamt gestärkt werden soll. Er hat 
aber auch in allgemeiner Form darauf hingewie-
sen, dass damit „eine Reduzierung der bisheri-
gen Betreuungsintensität und – struktur der 
im Referat 122 angesiedelten Arbeitsfelder“ 
einhergeht. Inwieweit die EVANGELISCHE KON-
FERENZ GEFÄNGNISSEELSORGE davon betroffen 
ist, wird sich zeigen. Wir erhoffen die Fortset-
zung der bisherigen guten Zusammenarbeit auch 
mit Herrn Dr. Berneburg, der zur Jahrestagung in 
Berlin eingeladen ist. 
Die Geschäftsstelle der EVANGELISCHEN KONFE-
RENZ FÜR GEFÄNGNISSEELSORGE befindet sich 
seit dem 1. Oktober 2004 im Kirchenamt der 
EKD in Hannover und nicht mehr in Berlin. 
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Im Juni vergangenen Jahres ist die Föderalismus-
reform mit ihren Konsequenzen für den Strafvoll-
zug beschlossen worden. Als Folge dieser Reform 
einerseits und andererseits des Urteils des 
BverfG, eine gesetzliche Regelung für den Ju-
gendvollzug zu schaffen, wurden in den Ländern 
Jugendstrafvollzugsgesetzesentwürfe vorgelegt. 
Nach hervorragender Vorarbeit der AG Jug in 
ökumenischer Kooperation hat die EVANGELI-
SCHE KONFERENZ FÜR GEFÄNGNISSEELSORGE das 
„Anforderungsprofil für den Jugendvollzug“ vor-
gelegt und allen Länderministerien und Landes-
kirchen zugesandt. Daraufhin haben einige Län-
derministerien reagiert und auch der 
Bundeskonferenz die Möglichkeit einer Stellung-
nahme zu ihren Entwürfen angeboten. Dies wird 
mit den Regionalkonferenzen abgestimmt. Auf 
Anregung von Cornelius Wichmann von der 
BAGS hat sich im Februar dieses Jahres die 
schon früher bewährte Arbeitsgruppe der kirchli-
chen Fachverbände und die Bevollmächtigten von 
Bischofskonferenz und EKD in Berlin getroffen, 
um detailliert eine Musterstellungnahme für den 
Jugendvollzug zum Entwurf der neun Bundeslän-
der zu erarbeiten. Auf dieser Basis können Kir-
chen und Regionalkonferenzen auf dem Gebiet 
dieser Länder ihre Stellungnahmen vorlegen. Die 
Musterstellungnahme hat durch die Föderalis-
musreform nur noch den Charakter einer Empfeh-
lung. 
 
Sowohl der Musterentwurf als auch das An-
forderungsprofil sind auf der Homepage der 
evangelischen Konferenz zu finden. 

(www.gefaengnisselsorge.de ) 
 
Nach der Jahrestagung 2006 in Schmochtitz 
konnte leider nur ein Mitteilungsblatt im De-
zember 2006 erscheinen. Dies ist umso bedauer-
licher als nach der Umstrukturierung der Arbeit 
der EVANGELISCHEN KONFERENZ FÜR GEFÄNG-
NISSEELSORGE IN DEUTSCHLAND ohne EKD-
Beauftragten und mit verkleinerter Geschäftsstel-
le  dem Mitteilungsblatt eine wichtige Aufgabe 
zur Vernetzung und Kommunikation zukommt. 
Außerdem wurde das Mitteilungsblatt nicht nur 
von den Mitgliedern der Konferenz, sondern auch 
in der Ökumene, von Mitarbeitenden in den Mi-
nisterien und internationalen Organisationen ge-
schätzt und gelesen. 
 
Heike Rödder und Martin Faber vertraten den 
Vorstand bei der diesjährigen Konferenz der Ver-
antwortlichen für Sonderseelsorge in den Glied-

kirchen der EKD am 24. Januar 2007 im Kir-
chenamt in Hannover. Herausragende 
Diskussionspunkte, die sich aus den Berichtsthe-
men ergaben, waren neben den Beschlüssen des 
Parlamentes zur Föderalismusreform, die den 
Strafvollzug betreffen, den daraus folgenden 
Entwicklungen zur Erstellung eigener Strafvoll-
zugs- bzw. Jugendstrafvollzugsgesetze in den 
Bundesländern auch die neuesten Entwicklun-
gen im Blick auf die seelsorgliche Verschwie-
genheit und das Zeugnisverweigerungsrecht 
durch das Urteil des BGHs, das Seelsorge defi-
niert. Mit Blick auf dieses Thema war zur Sitzung 
auch OKR Dr. Thiele zum Thema SCHUTZ DES 
BEICHT- UND SEELSORGEGEHEIMNISSES eingela-
den. Er berichtete, dass auch die Kirchenkonfe-
renz sich im Jahr 2006 mit dieser Frage beschäf-
tigt hat. Hintergrund war die sich entwickelnde 
staatliche Gesetzgebung zur Gefahrenabwehr im 
Zusammenhang mit den Methoden verdeckter In-
formationsbeschaffung. Auch dabei spielen die 
Definition von Seelsorge durch die Kirchen und 
die damit verbundene Schweigepflicht und das 
Zeugnisverweigerungsrecht eine Rolle. Mit einem 
von der Kirchenkonferenz  geplanten Kirchenge-
setz, an dem gearbeitet wird, kann aufgrund ver-
schiedener Entscheidungsprozesse erst im kom-
menden Jahr gerechnet werden. Allerdings 
beurteilt OKR Dr. Thiele die Entscheidungen des 
BGH wesentlich positiver als ein Teil der Dezer-
nenten und der Vorstand der Konferenz. 
In der Diskussion wurde deutlich, dass es in den 
Landeskirchen eine unterschiedliche Praxis 
zur Erteilung von Aussagegenehmigungen bei 
Gericht gibt. In der Tendenz wurde befürwortet, 
zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen nur in 
besonderen Fällen und bei Einverständnis der Be-
troffenen solche Genehmigungen zu erteilen. Als 
Konsequenz aus vorliegendem BGH-Urteil und 
der Begründung seiner Bestätigung durch das 
BverfG haben die Vorstände und Beiräte der bei-
den Konferenzen (kath. und ev.) vereinbart, auf 
Akademien wie Bad Boll, Arnoldshain oder Loc-
cum mit der Bitte zuzugehen, eine Fachtagung zu 
seelsorglicher Schweigepflicht und Zeugnisver-
weigerungsrecht zu planen.  
 
Vor zwei Jahren wurde auf der Mitgliederver-
sammlung beschlossen, eine Arbeitsgemeinschaft 
zu bilden, die LEITLINIEN FÜR DIE GEFÄNGNIS-
SEELSORGE erarbeiten möge. Diese AG trat am 
15.09.2005 erstmals zusammen. Ihr gehören an: 
sechs Gefängnisseelsorgerinnen und Gefängnis-
seelsorger verschiedener Regionen und Arbeits-

http://www.gefaengnisselsorge.de/
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felder (Gerhard Ding, Mannheim, Karin Greifen-
stein, Frankfurt, Ralf Grigoleit, Bayreuth, Hanna 
Hirt, Hamburg, Dorothea Korb, Münster, Friede-
mann Preuß, Waldeck) sowie einer der Seelsorge-
Dezernenten der Landeskirchen (Dr. P. Bertram, 
Bayern) und die bislang für die Gefängnisseel-
sorge bei der EKD zuständige OKR’in Katarina 
Schubert. Im Sommer soll ein erster Gesamtent-
wurf der Konzeption fertig gestellt sein. Am 8. 
Oktober 2007 wird er auf einer Anhörung ausge-
wählter Expertinnen und Experten aus den Berei-
chen Justiz, Straffälligenhilfe, Kirche und Theo-
logie diskutiert, ebenso auf der Novembersitzung 
des Beirates und der Tagung der Seelsorgedezer-
nenten der Landeskirchen im Januar 2008. Nach-
dem dann die entsprechenden Korrekturen und 
Anregungen eingearbeitet sind, geht die AG da-
von aus, die Leitlinien bei der nächsten Bundes-
konferenz im Mai 2008 der MV vorlegen und zur 
Abstimmung stellen zu können. 

 

Der Kalender für Gefangene als gemeinsames 
Projekt von SCHWARZEM KREUZ und der E-
VANGELISCHEN KONFERENZ FÜR GEFÄNGNIS-
SEELSORGE konnte auch für das Jahr 2007 
wieder an Gefangene weitergegeben werden. 
Der Kalender für 2008 ist bereits in Vorberei-
tung. 

 

Im November hat der Kurs 2005/2006 GEFÄNG-
NISSEELSORGE im Kirchenamt der EKD das 
Kolloquium erfolgreich abgeschlossen. An den 
Kolloquiumsgesprächen nahmen neben den bei-
den Dozentinnen Dr. Irmhild Liebau und Jochen 
Locher als auch Dieter Wever als Fortbildungs-
beauftragter, Dr. Rolf Stieber vom AK Fortbil-
dung, Karin Greifenstein und Martin Faber vom 
Vorstand der Konferenz sowie die zuständige 
OKR’in der EKD, Katarina Schubert, teil. Nach 
anfänglichen Diskussionen kann mit Befriedi-
gung festgestellt werden, dass auch auf dem Zer-
tifikat in Form und Inhalt deutlich wird, dass der 
Kurs von der EKD mitgetragen wird. Es wurde 
darauf hingewiesen, dass neben der Konferenz 
und dem Seelsorgeinstitut auch die EKD offiziell 
eine der drei tragenden Säulen der notwendigen 
Weiterbildung Gefängnisseelsorge ist und bleibt. 

Inzwischen hat der neue Kurs mit zwölf Teilneh-
menden begonnen. Die Ausrichtung eines weite-
ren über zwei Jahre gehenden sechswöchigen 
Kurses in Bayern aufgrund der dort hohen Zahl 
von neuen Kolleginnen und Kollegen in der Ge-

fängnisseelsorge konnte bisher nicht verwirklicht 
werden. Derzeit zeichnet sich ab, dass mögli-
cherweise dieser Weiterbildungskurs 2009/2010 
durch Zuschüsse aus einer Projektfinanzierung 
der EKD weiterhin in Bethel angeboten werden 
kann. Es wird wichtig sein, für bleibende Qualität 
der Ausbildung unter den neuen Rahmenbedin-
gungen zu sorgen. 

Wie schon seit Jahren beteiligte sich Gottfried 
Pfründer an der Vorbereitung der erfolgreich 
verlaufenen Mainzer Tagung der KATHOLI-
SCHEN KONFERENZ FÜR GEFÄNGNISSEELSORGE 
IN DEUTSCHLAND im März dieses Jahres. 
Für die Ausrichtung der Jahrestagung 2008 vom 
5. bis 9. Mai 2008 zum Tagungsthema „Resto-
rative Justice“ in der Akademie Hofgeismar ist 
die Regionalkonferenz Hessen zuständig. Zur 
Durchführung der Jahrestagung 2009 hat sich fe-
derführend die Regionalkonferenz Nord bereit er-
klärt. 
 
Auf dem Kirchentag in Köln (6.-10. Juni 2007) 
fand in der Justizvollzugsanstalt Köln ein dreitä-
giges Forum „Kraft in der Krise“ statt. Der Don-
nerstag stand ganz im Zeichen der Familien von 
Inhaftierten, indem Rekonstruktionen familienty-
pische Situationen „drinnen und draußen“ sicht-
bar und spürbar gemacht wurden. 
Freitags hörten wir Abschnitte aus der Biographie 
„Harald Poelchau – Ein beispielhafter evangeli-
scher Gefängnispfarrer des Widerstandes in der 
NS-Zeit“ und diskutierten das Gehörte mit Prof. 
Günter Brakelmann, Bochum, Thomas Krause, 
Düsseldorf und Dr. Uwe Naumann, Hamburg.  
Nachmittags fand eine Podiumsdiskussion zum 
Thema „Resozialisierung ALS Sicherheitsden-
ken – Standortbestimmung der Resozialisie-
rungsdiskussion in Deutschland“ mit Fachleu-
ten aus Kirche und Öffentlichkeit (Alfred 
Hartenbach, Parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundesjustizministerium, Michael Thewalt, An-
staltsleiter der JVA Köln, Prof. Dr. Michael Wal-
ter, Köln und ein Vertreter des Justizministeriums 
NRW, Sabine Bruns, Diakonisches Werk, Martin 
Faber, Ev. Gefängnisseelsorge) statt. 
Samstags morgens hörten wir „Selam. Ein poeti-
sches Konzert zwischen den Kulturen“ von der 
FORMATION UFERMANN mit Ercan Sahin. 
Am Abend fand ein Politisches Nachtgebet 
„Gott im Spiegel – Lebenswelten im Gefäng-
nis“ statt, das von Inhaftierten der JVA Köln 
im Rahmen eines Theaterprojektes vorbereitet 
wurde. Zur Podiumsdiskussion dieses Nachtge-
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betes wurden Thomas Kufen, der Integrationsbe-
auftragte der Landesregierung NRW, Klaus 
Jünschke, Sozialwissenschaftler, Dr. Mark Ter-
kessidis, Migrationsforscher, Herbert Scholl, ka-
tholischer Seelsorger sowie Vertreter der GMV 
sowie Eva Schaaf, Evangelische Gefängnisseel-
sorge, und Daniela Milutin, Funkhaus Europa, als 
Moderatorin eingeladen, um über das Gefängnis 
als Brennspiegel unserer Gesellschaft sowie der 
globalisierten Welt zu diskutieren. Hier wurde 
darüber nachgedacht, was es für Menschen aus 
unterschiedlichen kulturellen bzw. religiösen Hin-
tergründen bedeutet, auf so engem Raum in einer 
Zwangsgemeinschaft leben zu müssen. Ferner re-
flektierten wir, was Resozialisierung für Men-
schen mit Migrationshintergrund bedeutet. 
 
Die Mitgliederversammlung der EVANGELISCHEN 
KONFERENZ FÜR GEFÄNGNISSEELSORGE IN 
DEUTSCHLAND hat seit 2004 durch persönliche 
Selbstverpflichtung und Berücksichtigung im 
Haushalt die Teilnahme einer deutschen Delega-
tion an den Konferenzen der INTERNATIONAL 
PRISON CHAPLAINS’ ASSOCIATION bis 2010 ge-
sichert und damit ihr Interesse an und die Wertig-
keit der internationalen Arbeit der Gefängnisseel-
sorge eindrucksvoll dokumentiert. Seit 2005 ist 
der Kollege Dr. Tobias Müller-Monning (JVA 
Butzbach) europäischer Vertreter im Steering-
committee von IPCA Worldwide.  Schon seit 
2004 ist der Kollege Friedrich Schwenger (Maß-
regelvollzug Moringen) Vorsitzender des Stee-
ringcommittees von IPCA Europe. Aufgrund per-
soneller Veränderungen wird die nächste IPCA 
Europe Konferenz nicht wie ursprünglich geplant 
in Polen stattfinden können. Sie wird im kom-
menden Jahr in Springe stattfinden. 
Der IPCA-Arbeitskreis ist seit der Auflösung der 
Stelle des EKD-Beauftragten ein Arbeitskreis des 
Vorstandes, der von den Kollegen Friedrich 
Schwenger und Dr. Tobias Müller-Monning ko-
ordiniert wird. 
 
Die Homepage der Konferenz steht seit dem 6. 
Mai 2006 im Netz, und die Adresse lautet: 

www.gefaengnisseelsorge.de
 
Ein gemeinsames Portal mit der katholischen 
Schwesterkonferenz zu verwirklichen, ist nach 
Diskussion in der ökumenischen Vorstands- und 
Beiratssitzung im Herbst vergangenen Jahres in 
Aschaffenburg aus technischen Gründen ver-
schoben worden. 
 

Bericht über die gemeinsame 
Stellungnahme  

der Katholischen Bundesarbeits-
gemeinschaft Straffälligenhilfe 

(KAGS),  
der Evangelischen Konferenz für 

Straffälligenhilfe (EKS),  
der Konferenz der Katholischen 

Seelsorge bei den  
Justizvollzugsanstalten 

 sowie der Evangelischen  
Konferenz für Gefängnisseelsorge 
 
zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung in 

der Fassung vom 2.4.2007 
 

Beschluss des Bundeskabinetts am 18.07.2007 
www.bundesregierung.de

 
Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der 
nachträglichen Sicherungsverwahrung bei 

Verurteilungen nach Jugendstrafrecht 

 
Der vorgelegte Gesetzesentwurf zur Einfüh-
rung der nachträglichen Sicherungsverwah-
rung bei Verurteilungen nach Jugendstraf-
recht überzeugt nicht und wird von uns 
abgelehnt. Wir halten die Sicherungsverwah-
rung gegen Jugendliche für völlig fehl am 
Platze. Unsere grundsätzlichen Bedenken ge-
genüber der Sicherungsverwahrung für Er-
wachsene treffen umso mehr auf eine Siche-
rungsverwahrung gegenüber Jugendlichen zu. 
Statt Einführung einer nachträglichen Siche-
rungsverwahrung für Jugendliche fordern wir 
deshalb eine personelle und sächliche Ausstat-
tung des Jugendstrafvollzugs, die der Proble-
matik der inhaftierten Jugendlichen, auch und 
nicht zuletzt derjenigen, die sehr schwerwie-
gende Straftaten begangen haben, gerecht 
wird, indem entsprechend qualifizierte, säch-
lich und personell gut ausgestattete Angebote 
bereit gestellt werden. 
 
Die Katholische Bundes-Arbeitsgemeinschaft 
Straffälligenhilfe und die Evangelische Konfe-
renz für Straffälligenhilfe haben sich schon im 
Jahr 2002 gegen die Einführung einer nachträgli-

http://www.gefaengnisseelsorge.de/
http://www.bundesregierung.de/
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chen Sicherungsverwahrung ausgesprochen.8 Im 
Jahr 2003 haben wir gemeinsam mit der Konfe-
renz der Katholischen Seelsorge bei den Justiz-
vollzugsanstalten sowie der Evangelischen Kon-
ferenz für Gefängnisseelsorge ein ausführliches 
Positionspapier „Gegen Menschenverwahrung!“9 
veröffentlicht. Darin haben wir aus menschen-
rechtlichen Gründen und aus der Sicht christli-
cher Ethik das Institut der Sicherungsverwahrung 
abgelehnt. 
Der Gesetzgeber vollzieht im vorliegenden Ent-
wurf einen Balanceakt. Einerseits teilt er unsere 
Bedenken, wenn in der Begründung zum Entwurf 
ausgeführt wird, dass eine Gefährlichkeitsprogno-
se gerade bei jungen Tätern einer besonderen Un-
sicherheit ausgesetzt sei, dass die Aussichten für 
eine positive Einwirkung während des Jugend-
strafvollzugs und eine entsprechende Entwick-
lung bei jungen Menschen wesentlich größer als 
bei Erwachsenen seien und deshalb die Resoziali-
sierung junger Menschen im Jugendstrafvollzug 
verstärkt gefördert werden müsse. Auf der ande-
ren Seite wird darauf verwiesen, dass junge Straf-
täter auch nach Verbüßung einer mehrjährigen 
Jugendstrafe weiterhin in hohem Maße gefährlich 
sein könnten und der Schutz der Opfer erfordere, 
in Extremfällen Sicherungsverwahrung anzuord-
nen. Dazu wird in die Waagschale geworfen, dass 
der Verurteilte ja mittlerweile ein Erwachsener 
sei, wenn über die nachträgliche Anordnung der 
Sicherungsverwahrung entschieden würde.  
Dieser Balanceakt gelingt jedoch nicht, immer 
senkt sich die Waagschale zu Ungunsten der 
Menschenwürde und der Grundrechte des Ju-
gendlichen bzw. auch des bei der möglichen An-
ordnung der Sicherungsverwahrung dann kalen-
darisch erwachsenen Menschen. Wir fügen 
bewusst das Wort „kalendarisch“ hinzu, weil man 
nach finanzieller, sächlicher und konzeptioneller 
Ausstattung des heutigen Jugendstrafvollzugs 
füglich daran zweifeln darf, dass dieser die ihm 
anvertrauten Jugendlichen auch tatsächlich er-
wachsen macht (siehe unten).  
 

                                           
8  Vgl. Katholische Bundes-Arbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe und 
Evangelische Konferenz für Straffälligenhilfe (2002). Gemeinsame Stel-
lungnahme der Evangelischen Konferenz für Straffälligenhilfe und der 
Katholischen Bundes-Arbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe zur nachträg-
lichen Sicherungsverwahrung. Freiburg und Stuttgart. URL: 
http://www.kags.de/html/stellungnahme_sv.html. 
9  Katholische Bundes-Arbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe, Evangeli-
sche Konferenz für Straffälligenhilfe, Katholische Konferenz der Seelsor-
ge bei den Justizvollzugsanstalten in der Bundesrepublik Deutschland, 
Evangelische Konferenz für Gefängnisseelsorge in Deutschland (2003). 
Gegen Menschenverwahrung: Ein Plädoyer zur Abschaffung der Siche-
rungsverwahrung. Freiburg, Stuttgart, Berlin. URL: 
http://www.kags.de/assets/broschure.pdf. 

Im Einzelnen bemängeln wir: 
Jegliche Gefährlichkeitsprognose birgt die Gefahr 
von Fehlern. In der Argumentation des Gesetzge-
bers wird jedoch nur auf die fälschlich als „unge-
fährlich“ Prognostizierten abgehoben, die unver-
hältnismäßig größere Zahl der fälschlich als 
„gefährlich“ Prognostizierten bleibt außer Be-
tracht. Dies wird der Sache nicht gerecht. Denn 
diese verengte Sichtweise nimmt die Prognoseop-
fer, die aufgrund lediglich vermuteter Gefährlich-
keit ihrer Menschenwürde und Menschenrechte 
entkleidet werden, billigend in Kauf. Dieses 
Problem lässt sich auch nicht unter Verweis auf 
eine deutliche Verbesserung des Prognoseinstru-
mentariums in den letzten Jahren beheben – wie 
der Gesetzesentwurf dies in der Begründung auf 
S. 9 tut - , weil dafür keinerlei Belege vorgelegt 
werden, sondern wiederum lediglich Vermutun-
gen, dass sich mit neueren Prognoseverfahren der 
unverhältnismäßig hohe Anteil fälschlich als „ge-
fährlich“ Prognostizierter verringert hätte. 
Wir geben zu Bedenken, dass alle prognostischen 
Bestrebungen, die Anzahl der fälschlich als „un-
gefährlich“ Prognostizierten zu senken - und dies 
ist der Trend unter der gegenwärtigen, massen-
medial hoch ideologisierten Moralpanik um 
Schwerstkriminalität in unserer Gesellschaft - am 
anderen Ende, bei den  fälschlich als „gefährlich“ 
Prognostizierten, zu einem unverhältnismäßig 
höheren Anteil an Fehlprognosen führen. Dies 
gilt umso mehr im Falle des Gesetzesentwurfs, 
wenn der Auffassung des Verfassungsgerichts in 
seinem Urteil zur  Jugendstrafvollzugsgesetzge-
bung folgend argumentiert wird, dass die ständige 
Weiterentwicklung eines Jugendlichen eine Ge-
fährlichkeitsprognose besonders unsicher mache. 
Schließlich erhöht die angestrebte Einschränkung 
der nachträglichen Sicherungsverwahrung auf 
„Extremfälle“ nochmals die Anzahl der Progno-
sefehler, wiederum eindeutig zu Lasten der 
fälschlich als „gefährlich“ Prognostizierten.  
 
Das Argument, die nachträgliche Sicherungsver-
wahrung werde ja erst im Erwachsenenalter an-
geordnet (und treffe deshalb nicht mehr auf eine 
entwicklungsoffene jugendliche Persönlichkeit), 
bedeutet indes eine Bankrotterklärung des Ju-
gendstrafvollzugs, zumindest aber eine Demonst-
ration der Hilflosigkeit gegenüber einem Jugend-
strafvollzug, der es während der langjährigen 
vorausgegangenen Jugendstrafe nicht geschafft 
oder es gar unterlassen hat, dem betreffenden Ju-
gendlichen positive Entwicklungs- und Erzie-
hungschancen bereit zu stellen. Und die Ursache 

 

http://www.kags.de/html/stellungnahme_sv.html
http://www.kags.de/assets/broschure.pdf
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dafür ist - wie das Verfassungsgericht kundgetan 
hat - allseits bekannt: die Bemühungen um ein 
bundeseinheitliches Jugendstrafvollzugsgesetz 
hatten wegen der Kostenbedenken der Länder 
bislang nicht zum Erfolg geführt, wie die Bun-
desministerin der Justiz selbst gegenüber dem 
Verfassungsgericht dargelegt hatte.10

Nach Beobachtung der jüngsten Entwicklung in 
Sachen Jugendstrafvollzugsgesetzgebung der 
Länder sind wir wenig zuversichtlich, dass die 
Länder bei der Ausgestaltung des Jugendstraf-
vollzugs die Vorgaben des Verfassungsgerichts 
einhalten werden. Vielmehr sehen wir eine teil-
weise sehr bedenkliche Entwicklung, den Jugend-
strafvollzug je nach Landeshaushaltslage partiku-
lar verschieden zu gestalten - eine von uns schon 
im letzten Jahr befürchtete Folge der Föderalis-
musreform. Im übrigen verrät es sehr viel über 
die wahren Gründe, Sicherungsverwahrung für 
Jugendliche einzuführen, dass just jene Bundes-
länder am stärksten nach dieser Maßregel rufen, 
die den Jugendstrafvollzug personell und sächlich 
unterdurchschnittlich ausstatten, insbesondere an 
Stellen für Sozialarbeiter und Psychologen sparen 
und nicht bereit sind, potentiell teure Therapiean-
gebote für jugendliche Gewalt- oder Sexualstraf-
täter bereit zu halten.11 Es ist sicherlich kein Zu-
fall, dass diejenigen Länder, welche die 
Schlusslichter hinsichtlich der jährlichen Ausga-
ben pro Inhaftiertem,12 im besonderen des Lan-
deshaushaltszuschusses pro Jugendstrafgefange-
nem13 bilden, zu den vehementesten Verfechtern 
der Einführung nachträglicher Sicherungsverwah-
rung für Heranwachsende gehörten bzw. nunmehr 
die Einführung nachträglicher Sicherungsverwah-
rung für Jugendliche auf ihre Fahnen geschrieben 
haben. Das Verfassungsgericht hatte freilich, ge-
rade wegen der nach Ländern sehr unterschiedli-
chen personellen und finanziellen Ausstattung des 
Jugendstrafvollzugs – und der dementsprechend 
unterschiedlichen Ausgestaltung pädagogischer 
und therapeutischer Betreuung – das besondere 
verfassungsrechtliche Gewicht der Vorbereitung 
                                           
10 BVerfG, Urteil vom 31.5.2006, - 2 BvR 1673/04, 2 BvR 2402/04 -, 
Rdnr. 18. 
11 Siehe Dünkel und Geng: „Aktutelle rechtstatsächliche Befunde zum 
Jugendstrafvollzug in Deutschland. Ergebnisse einer Erhebung bei den 
Jugendstrafanstalten zum 3.11.2006“. Dieser demnächst in der Zeitschrift 
für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe erscheinende Beitrag war Grund-
lage des Gutachtens von Prof. Dr. Dünkel vor dem Bundesverfassungsge-
richt (BVerfG, Urteil vom 31.5.2006, - 2 BvR 1673/04, 2 BvR 2402/04 -, 
Rdnr. 24). 
12 Siehe Entorf, Horst (2006). „Evaluation des deutschen Strafvollzugs: 
Ergebnisse einer ökonomisch-kriminologischen Feldstudie. Endbericht 
eines Forschungsprojekts der Volkswagenstiftung“. Darmstadt: Techni-
sche Universität. Tabelle IV.10, S. 160. URL: http://www.tu-
darmstadt.de/fb/fb1/vwl2/papers/VW-Endbericht.pdf. 
13 a.a.O., Abbildung IV.9, S. 172. 

auf eine künftige straffreie Lebensführung her-
vorgehoben.14 Eine schallende Ohrfeige für die 
politisch Verantwortlichen bedeutet ferner nach 
unserer Auffassung der Hinweis des Verfas-
sungsgerichts, dass im Jugendstrafvollzug völker-
rechtliche Vorgaben oder internationale Stan-
dards mit Menschenrechtsbezug nicht beachtet 
bzw. unterschritten werden.15

 
Meinte man es wirklich ernst mit der Reform des 
Jugendstrafvollzugs und seiner zur Beförderung 
der Resozialisierung erforderlichen personellen 
und sächlichen Ausstattung, könnte man sich das 
rechtsstaatlich so bedenkliche Instrument der Si-
cherungsverwahrung guten Gewissens schenken. 
Statt Einführung einer nachträglichen Siche-
rungsverwahrung für Jugendliche fordern wir 
deshalb eine personelle und sächliche Ausstattung 
des Jugendstrafvollzugs, die der Problematik der 
einsitzenden Jugendlichen, auch und nicht zuletzt 
derjenigen, die sehr schwerwiegende Straftaten 
begangen haben, gerecht wird, indem entspre-
chend qualifizierte, sächlich und personell gut 
ausgestattete Angebote bereit gestellt werden. 
 
 
 
Freiburg, Stuttgart, Berlin, 31.5.2007 
 
Prof. Werner Nickolai  
Vorsitzender der Katholischen  
Bundesarbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe 
 
Helmut Bunde 
Vorsitzender der Evangelischen Konferenz für 
Straffälligenhilfe 
 
Axel Wiesbrock  
Vorsitzender der Konferenz der katholischen 
Seelsorge bei den Justizvollzugsanstalten 
 
Martin Faber 
Vorsitzender der Konferenz der evangelischen 
Gefängnisseelsorge 

 

 

 

 

 

                                           
14 a.a.O., Rdnr. 61 
15 a.a.O., Rdnr. 63 

http://www.tu-darmstadt.de/fb/fb1/vwl2/papers/VW-Endbericht.pdf
http://www.tu-darmstadt.de/fb/fb1/vwl2/papers/VW-Endbericht.pdf
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Bericht aus der Arbeit der  
Katholischen Arbeitsgemeinschaft  

Jugendvollzug (AG JUG) 
 

Neue Gesetzentwürfe 
Am 30.10.06 wurde wie auf der Bundeskonferenz 
angekündigt ein Anforderungsprofil für die Ge-
setzgebung zur Regelung des Jugendstrafvollzugs 
in Deutschland von Friedel Beiten unter Mitwir-
kung einiger Kollegen erarbeitet und für den 
Rundbrief zur Verfügung gestellt. 

Im Februar nahm Friedel Beiten an einem Fach-
gespräch zu den vorliegenden Gesetzentwürfen 
der DVJJ in Hannover teil. Auch dort wurde das 
Anforderungsprofil unserer Konferenz mit einge-
bracht. Die DVJJ gab als Folge dieses Fachge-
spräches die „Mindeststandards“ heraus 
(www.dvjj.de ). 

Marian W. Janke nahm als Vertreter von Friedel 
Beiten an der Konferenz in Berlin teil, wo der 
Musterentwurf einer Stellungnahme erarbeitet 
wurde. 

Zu dem NRW-Entwurf wurde von ihm zusam-
men mit Marian W. Janke und Norbert Till-
mannshöfer eine Stellunganahme erarbeitet und 
dem Bundesvorsitzenden zur Verfügung gestellt. 
Am 16.4.07 nahm Friedel Beiten an einer Anhö-
rung der Regierungsfraktion NRW in Solingen 
teil. 

 
Bericht von der Tagung der AG JUG 

 in Hameln 2007 
 

Aus den Bundesländern 
In der ersten persönlichen Runde wurden folgen-
de Punkte sehr deutlich: 
Die Entwürfe der neuen Jugendstrafvollzugsge-
setze und die bevorstehende Umsetzung ist erst 
anfanghaft im Blick. Einige Kollegen waren nicht 
über den Stand der Beratung in ihrem Bundesland 
oder über Stellungnahmen ihrer Konferenz in-
formiert worden. Die Kollegen, die zu Stellung-
nahmen aufgefordert wurden oder daran mitwirk-
ten, konnten ihre Positionen deutlich einbringen 
und diese wurden vielfach von den katholischen 
Büros in deren Stellungnahmen mit eingearbeitet. 
Offen bleibt die konkrete Umsetzung. Wie soll 
der geforderte Wohngruppenvollzug in den An-

stalten ohne deutliche Umbauten möglich wer-
den? 
Das Urteil zum Zeugnisverweigerungsrecht hat in 
der Praxis des Vollzugs noch keine besorgniser-
regenden Auswirkungen. Für uns Seelsorger wird 
jedoch klar, dass wir unsere Arbeit mit einem kla-
ren Auftrag der Kirche deutlicher profilieren 
müssen. 
Der Vorfall in Siegburg (Tod eines Gefangenen 
in einer Viererzelle) hat insbesondere in NRW zu 
viel Aufregung und vielen neuen Handlungsan-
weisungen geführt. Bei Gefangenen und Bediens-
teten entstand eine noch verstärkte Drucksituati-
on. Positive Folgen sind der Wochenend-
aufschluss und vermehrte Sportangebote. Sieg-
burg hat über NRW hinaus bundesweit zum 
Nachdenken und Veränderungen geführt; nicht 
zuletzt dürfte sich dies auch auf die neue Gesetz-
gebung niederschlagen. 
 
Anstaltsbesichtigung Hameln und Gespräch 
mit der Anstaltsleiterin Frau Jesse 
Hameln ist die größte Jugendanstalt in Deutsch-
land. Die Zuordnung der Gefangenen zu eigenen 
Bereichen (bezüglich einer Therapie mitarbeits-
willig, noch nicht mitarbeitswillig etc.) und die 
Aufstiegsmöglichkeit in einen besseren Bereich 
waren auffällig; es gelingt anscheinend die Ge-
fangenen zu einer Mitarbeit zu bewegen. Beim 
Gespräch mit der Anstaltsleiterin Frau Jesse blieb 
uns insbesondere ihre Aussage zum Thema Sui-
zidgefährdung im Ohr: Suizidgefahr ist ein medi-
zinisches Problem und muss auch so gelöst wer-
den. Die Zusammenlegung von gefährdeten 
Gefangenen ist keine adäquate Lösung.  
 
Gespräch mit Herrn Goerdeler über die Ge-
setzentwürfe 
 
Herr Goerdeler von der DVJJ berichtete kompe-
tent über den Stand der Gesetzentwürfe und 
Trendrichtungen (alle Entwürfe sind ständig ak-
tualisiert auf der Homepage www.dvjj.de abzuru-
fen). Immer wieder diskutiertes Vollzugsziel ist 
die Resozialisierung (manche Bundesländer set-
zen den Schutz der Allgemeinheit höher an). Was 
heißt aber Resozialisierung genau. Dies bedarf 
noch einer genaueren Definition und konkreten 
Umsetzung. Des weiteren sind die Mindeststan-
dards der DVJJ wichtige Anhaltspunkte um die 
Gesetzentwürfe kritisch zu lesen. Der Musterent-
wurf einer Stellungnahme zu den Entwürfen eines 
Gesetzes zur Regelung des Jugendstrafvollzuges 

 

http://www.dvjj.de/
http://www.dvjj.de/
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unserer Bundeskonferenz ist ein wichtiges Hilfs-
mittel für zu erstellende Stellungnahmen. 
 

Folgeüberlegungen 
Leider sind nicht alle Bundesländer auf unserer 
Jugendkonferenz vertreten. Daher wissen wir 
nichts über deren Kontakt zu den Behörden und 
zum Katholischen Büro. Um gut und bundesweit 
argumentieren zu können, ist es wichtig Informa-
tionen zu besitzen. In Zukunft wird der Austausch 
wegen der unterschiedlichen Gesetze immer 
wichtiger und die AGJUG mit ihrer Konferenz 
unentbehrlich. Werner Kaser wird ein Raster mit 
Fragen zu den Anstalten erstellen. Dieses soll 
dann, nachdem es von den Anstalten beantwortet 
wurde, zu einer bundesweiten Infoliste werden. 
 

Organisatorisches 
Die nächste Tagung der AGJUG findet vom 12. 
bis 15. Mai 2008 in Augsburg statt.  
Themenrahmen soll sein: Was ist Seelsorge?  
Pastoraltheologische Überlegungen im Hinblick 
auf das Gefängnis. 
 
Die Tagung 2009 findet vom 4.Mai bis 7. Mai 
2009 im Großraum Aachen statt. Der Jugendvoll-
zug in Belgien (geschlossene Heime) soll ein 
Thema sein. 

Friedel Beiten 
 
 

I N T E R N A T I O N A L E S  

 
Die Empfehlung des Europarates 

Europäische Strafvollzugsgrundsätze 
2006 (2) 

Herausgegeben von Deutschland,  
Österreich und Schweiz 

 
Neufassung der Mindestgrundsätze für die 

Behandlung der Gefangenen 
 

www.bmj.bund.de
 
Die Empfehlung Rec(2006)2 ist eine völlig über-
arbeitete und aktualisierte Version der „Europäi-
schen Strafvollzugsgrundsätze“ des Jahres 1987. 
Sie war und ist die Grundsatzempfehlung des Eu-
roparates im Strafvollzugsbereich. Wenngleich 
sie als „bloße“ Empfehlung für die Mitgliedsstaa-
ten nicht bindend ist, so kommt ihr dennoch bei 
der innerstaatlichen Gesetzgebung und im Straf-

vollzug eine große Bedeutung zu, weil sowohl ein 
politischer als auch ein moralischer Druck be-
steht, die Empfehlungen des Europarates zu be-
achten. Die „Europäischen Strafvollzugsgrund-
sätze“ dienen den einzelnen Staaten als Leitfaden 
für ihre einschlägige Gesetzgebung und deren 
Umsetzung in der Praxis. 
 

T H E M E N  

 
Bundesverfassungsgericht 

- Pressestelle - 
 

Pressemitteilung Nr. 9/2007  
vom 29. Januar 2007 

 
Zum Beschluss vom 25. Januar 2007  

– 2 BvR 26/07 – 
 

 
Verfassungsbeschwerde eines 

 Gefängnisseelsorgers 
gegen Beugehaft erfolglos

 
 
In einem vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf 
anhängigen Strafverfahren wird gegen mehrere 
Angeklagte verhandelt. Ihnen wird vorgeworfen, 
in großem Umfang Betrugstaten zum Nachteil 
deutscher Lebensversicherungsgesellschaften be-
gangen zu haben, um hohe Versicherungssum-
men zu erhalten und diese zur Finanzierung des 
Terrornetzwerks Al Quaida weiterzuleiten. In der 
Hauptverhandlung wurde der Beschwerdeführer, 
ein – nicht zum Priester geweihter – katholischer 
Gemeindereferent, als Zeuge vernommen. Dieser 
ist hauptamtlich als Seelsorger in einer Haftan-
stalt tätig und hatte in dieser Funktion Gespräche 
mit einem der Angeklagten geführt. Bei seiner 
Vernehmung vor dem Oberlandesgericht lehnte er 
es unter Berufung auf sein Zeugnisverweige-
rungsrecht als Seelsorger ab, die Frage zu beant-
worten, ob er für den Angeklagten im Internet 
Adressen von Versicherungen recherchiert habe. 
Daraufhin ordnete das Gericht gegen den Seel-
sorger Beugehaft zur Erzwingung der Aussage 
an. Die Beschwerde des Seelsorgers verwarf der 
Bundesgerichtshof als unbegründet. Die 1. Kam-
mer des Zweiten Senats des Bundesverfassungs-
gerichts hat die hiergegen gerichtete Verfas-
sungsbeschwerde nicht zur Entscheidung 
angenommen. Die Auferlegung der Zeugnis-

http://www.bmj.bund.de/
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20070125_2bvr002607.html
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pflicht, deren Erfüllung die Anordnung der Beu-
gehaft erzwingen soll, sei verfassungsrechtlich 
nicht zu beanstanden. 
 
Der Entscheidung liegen im Wesentlichen fol-
gende Erwägungen zu Grunde: 
 
§ 53 Abs. 1 Nr. 1 Strafprozessordnung gewährt 
Geistlichen ein Zeugnisverweigerungsrecht hin-
sichtlich solcher Tatsachen, die ihnen in ihrer Ei-
genschaft als Seelsorger anvertraut worden oder 
bekannt geworden sind. Ob Geistliche im Sinne 
der Vorschrift auch Seelsorger sind, die keine 
Priesterweihe erhalten haben, ist hier nicht gene-
rell zu entscheiden. Jedenfalls bei einer hauptamt-
lichen Beauftragung nach den durch das kirchli-
che Dienstrecht vorgesehenen Voraussetzungen – 
wie dies vorliegend der Fall ist – ist der Anwen-
dungsbereich der Vorschrift eröffnet. Die Frage, 
ob einem Geistlichen Tatsachen in seiner Eigen-
schaft als Seelsorger anvertraut oder bekannt ge-
worden sind, ist objektiv und in Zweifelsfällen 
unter Berücksichtigung der Gewissensentschei-
dung des Geistlichen zu beurteilen. Die Einschät-
zung der Fachgerichte, der Austausch über das 
Recherchieren von Versicherungsadressen zähle 
objektiv nicht zur Seelsorge, ist verfassungsrecht-
lich nicht zu beanstanden. 
 
Ein Zeugnisverweigerungsrecht des Beschwerde-
führers lässt sich auch nicht unmittelbar aus der 
Verfassung ableiten. Die aus der Beantwortung 
der an den Beschwerdeführer gestellten Frage zu 
erwartenden Erkenntnisse sind nicht dem Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung zuzurechnen, in 
den einzugreifen dem Staat verwehrt ist. Die Fra-
ge, deren Beantwortung hier in Rede steht, zielt 
nicht auf das Erlangen von Kenntnissen über ein 
seelsorgerisches Gespräch, sondern über eine Tä-
tigkeit – das Recherchieren von Versicherungsad-
ressen –, die der Beschwerdeführer nur außerhalb 
eines solchen Gesprächs wahrgenommen haben 
könnte. Auch eine Abwägung mit den Belangen 
der Berufsausübungsfreiheit begründet kein 
Zeugnisverweigerungsrecht des Beschwerdefüh-
rers. Durch die Preisgabe von Wissen über eine 
dem betreuten Gefangenen erwiesene Gefälligkeit 
kann 
zwar das Vertrauensverhältnis zu diesem und zu 
anderen Gefangenen beeinträchtigt werden – mit 
Folgewirkungen auf die Möglichkeit zur Wahr-
nehmung der seelsorgerischen Aufgabe. Die Be-
lange der Strafrechtspflege überwiegen jedoch 
das Interesse des Beschwerdeführers an der Ver-

meidung einer Beeinträchtigung der seelsorgeri-
schen Vertrauensstellung. Dass ein Gefangener 
von der vertraulichen Behandlung einer an seinen 
Seelsorger gerichteten Bitte ausgeht, die ersicht-
lich nicht den seelsorgerischen Bereich betrifft, 
sondern darauf abzielt, Beweisgegenstände zu 
verfälschen, und für den Seelsorger sogar die Ge-
fahr eigener Strafbarkeit begründet, ist eher fern 
liegend. Bei der Bewertung einer möglichen Ver-
trauenseinbuße ist auch zu berücksichtigen, dass 
der Beschwerdeführer entsprechendes Wissen 
nicht eigenmächtig offenbaren würde, sondern 
aufgrund der ihm obliegenden, mit Zwangsmit-
teln durchsetzbaren Zeugenpflicht. 
 

Zeugnisverweigerungsrecht 
Dr. Walter Fischedick,  

Justitiar im Kommissariat der ka-
tholischen Bischöfe im Lande 

Hessen 
www.polizeiseelsorge.net 

 
Zum Schutz des Rechts auf Religionsausübung 
 

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Zeugnisverweigerungsrecht 
von Geistlichen und kirchlichen Mitarbeitern 

 
Die rechtspolitische Debatte in Deutschland ist 
gegenwärtig gekennzeichnet durch Überlegun-
gen, wie vermeintlichen oder auch tatsächlichen 
Bedrohungen, z. B. durch Terrorismus, zu begeg-
nen ist. Dabei geraten auch rechtsstaatliche 
Grundsätze vor allem des Strafrechts in die Dis-
kussion. Davon nicht gänzlich unberührt sind die 
Zeugnisverweigerungsrechte, die bestimmten Be-
rufsgruppen wie Anwälten, Wirtschaftsprüfern 
oder Steuerberatern aber auch Geistlichen und 
kirchlichen Mitarbeitern gewährt werden. Im Ja-
nuar hat ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
für Unruhe unter katholischen Seelsorgern ge-
sorgt. Es wies die Beschwerde eines katholischen 
Gemeindereferenten, der als Gefängnisseelsorger 
tätig ist, zurück. Er wollte sich als geladener Zeu-
ge in einem Strafverfahren gegen einen terrorver-
dächtigen Häftling, für den er Informationen aus 
dem Internet besorgt hatte, auf sein Zeugnisver-
weigerungsrecht berufen. Das Gericht entschied, 
dass dieser Seelsorger durch seine Internet-
Recherche den geschützten Bereich der Seelsorge 
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überschritten hatte und ihm kein Zeugnisverwei-
gerungsrecht zukommen könne. 
Definitionshoheit: Was ist ein Seelsorger? 
Zugleich aber hat das oberste Gericht grundsätz-
lich das Bestehen der Zeugnisverweigerungsrech-
te von Geistlichen bestätigt und in diesem kon-
kreten Fall die entsprechende Norm der 
Strafprozessordnung für Geistliche erstmals auf 
einen Gemeindereferenten der katholischen Kir-
che angewandt (BVerfG vom 25.01.2007 - 2 BvR 
26/07). Der Entscheidung kann zumindest der Sa-
che nach zugestimmt werden, auch wenn die De-
finitionshoheit, wer in einer Kirche Geistlicher ist 
und was Seelsorge darstellt, letztlich ausschließ-
lich bei der Kirche selbst liegen muss. Denn dies 
ist Ausfluss der grundgesetzlich geschützten Äm-
terhoheit und des Selbstbestimmungsrechts der 
Kirche. 
 
Was ist Seelsorge? 
Diese Zeugnisverweigerungsrechte sind keines-
wegs selbstverständlich. Für ein demokratisches 
Gemeinwesen ist eine funktionierende Rechts-
pflege konstitutiv. Der staatlichen Wahrheitser-
forschungspflicht im gerichtlichen Verfahren 
kommt eine ganz besondere Bedeutung zu. Aus-
nahmeregelungen müssen eng begrenzt bleiben. 
Daher sind an die Zeugnisverweigerungsrechte 
von Geistlichen bestimmte Anforderungen zu 
stellen: Es soll nach Auffassung des Bundesver-
fassungsgerichts mindestens erforderlich sein, 
dass ein klar umrissenes Berufsbild vorliegt, die 
Religionsgemeinschaft den Status einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts innehat und der 
Seelsorger im Hauptamt von der Kirche zur selb-
ständigen Wahrnehmung der Seelsorge bestellt 
wurde. Auch soll der Geistliche laut Gesetz die 
Aussage nur über das verweigern dürfen, was er 
in seiner Eigenschaft als Seelsorger erfahren hat. 
Dies soll objektiv und in Zweifelsfällen unter Be-
rücksichtigung der Gewissensentscheidung des 
Geistlichen zu beurteilen sein. Die vom Gericht 
vorgenommene Unterscheidung seelsorgerischer 
und nichtseelsorgerischer Teile eines Gesprächs 
wird jedoch der praktischen Arbeit nicht gerecht. 
 
Schutz des Rechtes auf Religionsausübung 
Dass der moderne Rechtsstaat die seit Jahrhun-
derten bestehenden Ausnahmeregelungen für 
Geistliche gewährt, hat seinen Grund in den be-
deutsamen Schutzzwecken der erwähnten Nor-
men. Die Geistlichen sollen vor einer existentiel-
len Pflichtenkollision bewahrt werden. Diese 
entsteht, wenn der Geistliche einerseits verpflich-

tet ist, seine Amtsobliegenheiten sowie die dem 
Anvertrauenden zugesagte Verschwiegenheit zu 
wahren, andererseits aber der gesetzlichen Aus-
sagepflicht mit Strafandrohung bis hin zur Beu-
gehaft ausgesetzt ist. Ein katholischer Priester 
beispielsweise ist seitens des Kirchenrechts zur 
absoluten Wahrung des Beichtgeheimnisses ge-
zwungen. Eine unzulässige Offenbarung könnte 
den Ausschluss aus der Kirche bedeuten. Ohne 
Zeugnisverweigerungsrecht müsste er vor Gericht 
lügen und/oder gerichtliche Sanktionen hinneh-
men, sofern er das ihm Anvertraute nicht verraten 
will. Aber nicht nur der Bereich der sakramenta-
len Beichte ist kirchlich besonders sensibel; oft 
steht z. B. aufgrund arbeitsvertraglicher oder 
dienstrechtlicher Regelungen das vertrauliche 
Seelsorgegespräch insgesamt unter dem Siegel 
der Verschwiegenheit. Dies ist nicht begrenzt auf 
die geweihten Amtsträger, sondern erstreckt sich 
auch auf die Gemeinde- und Pastoralreferenten, 
die mittlerweile in manchen Bistümern fast 50% 
der Seelsorger stellen und vor allem im Bereich 
der Kategorialseelsorge in überwiegender Zahl 
tätig sind. Die staatlichen Normen, die ein Zeug-
nisverweigerungsrecht ermöglichen, wollen je-
nen, die sich einem Geistlichen anvertrauen, ei-
nen Schutzraum gewähren, der nicht bloß die 
Privatsphäre achtet, sondern vor allem auch den 
Anvertrauenden das Recht der Religionsausübung 
gewährleistet. Ohne ein entsprechendes Vertrau-
ensverhältnis wäre die Seelsorge als Teil der Re-
ligionsausübung kaum mehr möglich. 
 
Eigenständiges Verweigerungsrecht für Mit-
arbeiter 
Damit der Schutz der Religionsausübung gewähr-
leistet ist, erstrecken sich die Zeugnisverweige-
rungsrechte auch auf die Gehilfen der Geistli-
chen. Wären z. B. Pfarrsekretärinnen zur Aussage 
verpflichtet, könnten die Zeugnisverweigerungs-
rechte der Geistlichen umgangen werden, wenn 
statt ihrer die Berufshelfer Hinweise auf die Um-
stände eines seelsorgerlichen Gesprächs geben 
müssten. Allerdings scheiden diese Zeugnisver-
weigerungsrechte aus, wenn aufgrund der Orga-
nisationsstruktur keine unmittelbaren Eingriffs- 
und Weisungsbefugnisse der Geistlichen in die 
Tätigkeit der Gehilfen bestehen. Abgesehen vom 
u. U. bestehenden Zeugnisverweigerungsrecht der 
Beauftragten in Beratungsstellen der Schwanger-
schaftskonfliktberatung gibt es für kirchliche 
Mitarbeiter keine weiteren, originären Zeugnis-
verweigerungsrechte. Zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Einrichtungen der Pfarr-
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gemeinden oder der Caritas können sich daher 
oftmals lediglich behelfsweise auf jene Zeugnis-
verweigerungsrechte berufen, die für Mitarbeiter 
des öffentlichen Dienstes gelten. 
Auch der kirchliche Dienst gilt als öffentlicher 
Dienst. Dies ist vor allem wichtig für die zahlrei-
chen kirchlichen Mitarbeiter in den katholischen 
Ehe- und Familien- sowie den Schuldner- und Er-
ziehungsberatungsstellen. Nicht eindeutig gere-
gelt sind die Rechte von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der Telefonseelsorge. Die oftmals 
ehrenamtlich Tätigen können sich zwar vertrag-
lich zur Verschwiegenheit verpflichten; wenn sie 
jedoch nicht als Gehilfen der Geistlichen angese-
hen werden und auch nicht in einem dem öffent-
lichen Dienst ähnlichen kirchlichen Dienst ste-
hen, besitzen sie kein 
Zeugnisverweigerungsrecht. Vor allem hier wäre 
ein gesetzlich verankertes eigenständiges Zeug-
nisverweigerungsrecht durchaus sinnvoll. Wie die 
Geistlichen werden schließlich alle kirchlichen 
Mitarbeiter, die in rechtlich prekären Situationen 
tätig sind, im Hinblick auf einen verantwortungs-
vollen Umgang mit den Zeugnisverweigerungs-
rechten geschult, so dass ein Missbrauch kaum zu 
befürchten ist, wenn nicht ohnehin eine Aussage-
genehmigung durch Dienstvorgesetzte erforder-
lich ist. 
 
Handlungsbedarf 
Obwohl das Urteil des Bundesverfassungsge-
richts grundsätzlich die Zeugnisverweigerungs-
rechte der Geistlichen bestätigt hat, zeigt sich in 
einigen Bundesländern, dass auch im Bereich der 
Strafprävention, also der polizeigesetzlichen Re-
gelungen, der Schutz des Beicht- und Seelsorge-
geheimnisses nicht ausreichend geachtet wird. So 
ermöglichen einige Polizeigesetze unter bestimm-
ten Umständen das Abhören von seelsorgerlichen 
Gesprächen. Das Vertrauen darauf, dass Mittei-
lungen im Rahmen eines seelsorgerlichen Ge-
sprächs nicht von Dritten erfahren werden, selbst 
wenn andere hohe Rechtsgüter bedroht sind, ist 
jedoch Grundlage des besonderen Vertrauensver-
hältnisses zwischen Seelsorger und Anvertrauen-
dem und daher letztlich Teil der freien Religions-
ausübung. Da dies nicht mehr überall 
uneingeschränkt gewährleistet ist, besteht in die-
sem Bereich dringend Handlungsbedarf. 
 
 

Karin Leydecker 
„Leicht kommst du rein, aber 

schwer wieder raus“ 
 Räume der Überwachung: Eine 
Ausstellung in Frankfurt unter-

sucht die Architektur von Gefäng-
nissen, SZ vom 25. Mai 2007 

www.dam.inm.de  
 
Der ideale Ort der Überwachung ist ein Zwitter 
aus Psychiatrie und Gefängnis. Dieser Ort ist kei-
ne Utopie, sondern in Guantanamo Realität ge-
worden. Das Käfigprovisorium bricht mit den 
tradierten Typologien im Gefängnisbau und setzt 
auf totale Deprivation, die dem Inhaftierten die 
Seele nimmt. Dabei sollte das Gefängnis ur-
sprünglich den „Gefallenen“ läutern und seine 
Seele zur „inneren Erkenntnis Gottes“ führen. 
Aber seit der Geburt des modernen Gefängnisses 
im ausgehenden 18. Jahrhundert hat sich der 
Strafvollzug zur Läuterung immer ausgeklügelte-
re Perfidien einfallen lassen, bei denen auch die 
Gefängnisarchitektur eine wichtige Rolle spielt. 
 
Die ganze Entwicklungsgeschichte der baulichen 
und sozialen Prinzipien zur Überwachung, Dis-
ziplinierung und Kontrolle hat das Deutsche Ar-
chitekturmuseum nun an einem program-
matischem Ort ausgebreitet: mitten in Frankfurt, 
im verlassenen Polizeigefängnis in der Klap-
perfeldstraße, einem massigen Relikt aus wilhel-
minischer Zeit. Es ist ein beklemmender Ort mit 
in graues Licht getauchten Zellenfluren, mit pri-
mitivst ausgestatteten Zellenlöchern, mit all dem 
Schmutz und den eingekratzten Spuren menschli-
chen Lebens. 
 
Es ist kaum zu glauben, dass dieser verwahrloste 
Klotz bis zum Jahr 2001 ganz regulär zur Ab-
schiebehaft genutzt wurde. Es ist auch verblüf-
fend, wie selbstverständlich ein solches Haus als 
Bestandteil der visuellen Umwelt hingenommen 
wird. Das Gefängnis ist zweifellos integrales Ob-
jekt unserer „Gesellschaft der Überwachung“ ge-
worden. Völlig ausgeschaltet im Bewusstsein die-
ser Gesellschaft scheinen die Vorgänge hinter den 
Gefängnismauern zu sein. Was geschieht denn 
nach dem „Wegsperren“ in diesen Deponien? Wir 
wissen wenig darüber, eigentlich so gut wie 
nichts, denn unser Wissen wird primär von insze-
nierten Bildern des Spielfilms gespeist. Wir wis-

 

http://www.dam.inm.de/
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sen auch kaum etwas von den Privatknästen und 
den Ultrahochsicherheitsgefängnissen („Super-
max“) in den USA. Wir wissen wenig über das 
tatsächliche Ausmaß des blühenden Wirtschafts-
faktors Gefängnis und nur Rudimentäres von den 
medizinischen Versuchen an Gefangenen. Aber 
vielleicht wollen wir ja auch gar nichts wissen. 
Tatsache ist, dass die wichtigsten Gefängnistheo-
rien des 18. und 19. Jahrhunderts prinzipiell von 
einer „Besserung“ des Gefangenen ausgingen. 
Unter protestantischer Regie wurde nicht mehr 
wie im Mittelalter der Schmerz am Körper, son-
dern die Haft zur Hauptform der Bestrafung: Ge-
läutert im Fegfeuer der Isolationshaft mit 
Schweigegebot sollte die Seele „die erleuchtende 
Kraft des göttlichen Lichts“ erleben. „Einsamkeit, 
Reue, Sauberkeit und Arbeit“ hieß die Maxime. 
Gesichtsmasken zur Isolation während des Weges 
zur Arbeit erhöhten diese „Bußhaft“, die wir heu-
te als Folter bezeichnen würden. Als wichtigen 
Prototyp zur Durchsetzung dieser reformistischen 
Ansätze zeigt die Ausstellung Jeremy Benthams 
kreisrundes Panopticon (1791). In dieser Maschi-
ne zur Separierung und Überwachung sind die 
Zellen radial angeordnet und zur Mitte mit einer 
Gitterwand geschlossen. Vom zentralen Turm aus 
kann der Wärter alle Zellen kontrollieren, ohne 
selbst gesehen zu werden. Wie bei der Kamera-
überwachung weiß sich der Gefangene so unun-
terbrochen belauert und kontrolliert. 
 
Das Pennsylvania-System (1821) mit völlig iso-
lierten Einzelzellen in einer fächerförmigen An-
lage steigerte diese Konzeption, die beispielswei-
se im von Heinrich Hübsch geplanten Gefängnis 
Bruchsal (1841-48) oder der von Carl Ferdinand 
Busse entworfenen Haftanstalt Berlin-Moabit 
(1844-1849) umgesetzt wurde. Die Gefängnis-
bauten trugen die martialischen Würdezeichen ei-
nes Zuchthauses; heute bestimmt die typologische 
Diversifikation das aktuelle Bild der Gefängnisse. 
Im Überblick demonstrieren die Bildmaterialien 
in der Ausstellung eine sukzessive, minutiöse 
Verfeinerung der Hafttechniken, die mit einer zu-
nehmend klinisch sterilen Raumatmosphäre ein-
hergeht. Diese Raummanipulationen führen im 
Extremfall der sensorischen und sozialen Isolati-
on wie im „toten Trakt“ von Stuttgart-
Stammheim zu bleibenden psychischen Schäden. 
 
Heute begreift man diese Entwicklung des Ge-
fängnisbaus noch als eine Infragestellung des 
humanistisch geprägten Menschenbildes. Aber 
denkt man an Foucaults Theorie von der Inter-

nalisierung der Überwachung und die immer nä-
her rückende Orwellsche Vision von der „Ge-
dankenpolizei“ zu Ende, kann sich das ganz 
schnell ändern. Plötzlich wachen wir auf und fin-
den uns in irgendeinem Gefängnis wieder – zur 
Meinungskorrektur oder zum Zugriff auf unsere 
Seele. Dann durchleben wir wie der arme Trinker 
Erwin Sommer in Falladas Roman eine ganz ein-
fache Wahrheit: „Leicht kommst du rein, aber 
schwer wieder raus!“ 
 
Gewahrsam. Räume der Überwachung. Eine 
Ausstellung des DAM im ehemaligen Polizei-
gewahrsam in Frankfurt am Main, Klapperfeld-
straße 5, bis zum 30.09.2007. Der Katalog kostet 
17 Euro. 
 
 

Joachim Käppner  
„Ein Versprechen, das keiner er-

füllen kann“  
Die Sicherungsverwahrung ist 

heute schärfer denn je, doch den 
totalen Schutz wird es nie geben, 

SZ vom 01. März 2007 
 
Der Junge verschwand am Ostermontag mitten in 
Wittenberge. Zwei Tage später fanden die Such-
trupps die Leiche des Elfjährigen. Er blieb nicht 
das einzige Opfer. Zwei Jahre später wurde in der 
Stadt ein neunjähriger Schüler vermisst, er lag tot 
in einem Wald. Als der Mörder gefasst wurde, 
war das Staunen groß. Es handelte sich um einen 
Uhrmacher, allgemein „Onkel Tick-Tack“ ge-
nannt, von dem man, wie es in der aufgebrachten 
Bürgerschaft hieß, „so etwas nie gedacht hätte“. 
Das geschah nicht hier und heute, sondern 1933 
und 1935, in den ersten Jahren der NS-Diktatur. 
Zwölf Morde an Kindern wurden Gustav Adolf 
Seefeld zur Last gelegt. Und er war nicht der ein-
zige Serientäter in einer Zeit, in der die Justiz ge-
fügiges Instrument eines Terrorregimes war und 
es im Belieben des Staates lag, Menschen unbe-
grenzt einzukerkern oder hinzurichten. Nicht 
einmal damals gab es jenen perfekten Schutz vor 
Sexualverbrechern, von dem CSU-
Generalsekretär Markus Söder schwafelt, wenn er 
fordert, die „lebenslängliche Sicherungsverwah-
rung“ solle bei Sexualstraftätern zum „Regelfall“ 
werden. 
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Grundrechte? Rechtsstaat? Spielt keine Rolle, 
Hauptsache, man redet markig daher. Wenn es zu 
einem Verbrechen kommt, wie nun an dem klei-
nen Mitja in Leipzig, der wohl von einem Rück-
falltäter ermordet wurde – stets melden sich die 
Söders dieser Welt zu Wort, die Sicher-
heitspolitiker und Polizeifunktionäre und andere 
mehr: Jetzt müsse „endlich Schluss“ sein, „hart 
durchgegriffen“ werden, Verdächtige gehörten 
allesamt „weggesperrt“. 
Das Törichte an dieser Art von Populismus ist, 
dass er genau das Gegenteil des angeblich Ge-
wünschten erreicht. Nicht die Sicherheit nimmt 
zu, sondern das Gefühl der Unsicherheit. Die 
Zahl der einschlägigen Straftaten sinkt, aber viele 
Bürger glauben, es würden mehr Kinder Opfer 
von Verbrechen denn je. Der Rechtsstaat er-
scheint schwach und hilflos, obwohl er es gar 
nicht ist. Es ist heute nämlich wesentlich einfa-
cher als noch vor zehn Jahren, Menschen für eine 
sehr lange Zeit und sogar auf Dauer hinter An-
staltsmauern zu belassen; und wesentlich mehr 
Täter werden deshalb tatsächlich „weggesperrt“ – 
nach Verbüßung ihrer Strafe. 
Man kann das beklagen, aber ohne Zweifel hat 
die neue Härte tatsächlich den Schutz vor einer 
sehr kleinen Gruppe sehr gefährlicher Sexual- 
und Gewaltverbrecher erhöht. (…) Wer aber 
trotzdem so tut, als sei das alles niemals gesche-
hen, schadet dem Rechtsstaat in Wahrheit. Dahin-
ter steckt die Suggestion, der Staat könne fast lü-
ckenlose Sicherheit vor Sexualstraftätern bieten, 
wenn er nur hart genug durchgreifen würde. Es 
wäre ein Versprechen, das niemals erfüllbar ist. 
 

 
Heribert Prantl  

„Wenn Irren tödlich ist“  
Es gibt keine Alternative zur Re-

sozialisierung. Es gibt nur die 
Möglichkeit, sie zu verbessern, 

 SZ vom 10. Oktober 2007 
 
Irren ist menschlich. Das ist ein Satz, den man so 
leichthin sagt. Was aber ist, wenn Irren tödlich 
ist? Wenn ein Gutachter fälschlich meint, man 
könne es verantworten, einen Strafgefangenen 
nach zwei Dritteln der Haft aus dem Gefängnis zu 
entlassen, ja, wenn er dies sogar ausdrücklich be-
fürwortet, begrüßt, fordert? Was ist, wenn sich 
dann aber binnen Kurzem herausstellt, dass das 

ein furchtbarer Irrtum war – weil der entlassene 
Häftling vergewaltigt, weil er mordet? Was ist, 
wenn der Gutachter und die Richter, die den 
Mann entlassen haben, auf diese Weise unschul-
dig schuldig werden am Tod eines Menschen – 
weil sie, mit ihrem Tun, mit der Haftentlassung, 
die Bedingung gesetzt haben, die das Furchtbare 
überhaupt erst möglich gemacht hat. 
So war es soeben in Bayreuth. Ein 35-jähriger 
Mann, der seine gut achtjährige Haftzeit zu zwei 
Dritteln verbüßt hatte, war auf Bewährung entlas-
sen worden. Er war ein Musterhäftling gewesen – 
nicht renitent, aber auch nicht überangepasst, er 
hatte sich in der Haft einer Therapie unterzogen, 
positiv auf einen Mitgefangenen eingewirkt, sich 
so verhalten, wie es sich der Therapeut, der 
Staatsanwalt, die Strafvollstreckungsrichter, das 
Gefängnis wünschen. Er war auf die Entlassung 
gut vorbereitet worden, draußen wartete ein Ar-
beitsplatz auf ihn. Alles stand, den Umständen 
entsprechend, zum Besten. Wen, wenn nicht ihn, 
kann man vorzeitig auf Bewährung entlassen? 
Der Mann hat, so der dringende Verdacht, alsbald 
nach der Entlassung eine Frau beraubt, vergewal-
tigt, ermordet. Diese Frau war die Frau eines 
Vollzugsbeamten, der unter anderem diesen Häft-
ling betreut hatte, sie war wohl ein zufälliges Op-
fer. Dieser Zufall macht aus dem furchtbaren 
Verbrechen auch ein furchtbar tragisches Verbre-
chen. Der entlassene Häftling hat ausgerechnet 
die Frau desjenigen ermordet, der sich in der 
Haftzeit um ihn bemüht, ihn unterstützt hat. Der 
Straftäter hat, jedenfalls in diesem Menschen, 
auch den Glauben an die Resozialisierung zer-
stört, ohne den man in einer Vollzugsanstalt 
kaum vernünftig arbeiten kann. 
Und dieser Straftäter könnte eine skeptische Öf-
fentlichkeit, die vom angeblichen Resozialisie-
rungs-Trara ohnehin nicht sehr viel hält, in dieser 
Skepsis bestärken. Auch das wäre tragisch. Wenn 
ein Verbrechen, wie das in Bayreuth dazu führte, 
dass der Gesetzgeber an der Resozialisierung irre 
würde: Dann hätte er auch die Resozialisierung 
ermordet. Der beste Opferschutz ist und bleibt ei-
ne gelungene Resozialisierung – auch wenn man 
sich einen solchen Satz nach einer so furchtbar 
misslungenen Resozialisierung wie in Bayreuth 
nur leise und fast stockend zu sagen getraut. Es 
gibt die hundertprozentige Sicherheit nicht, dies 
muss die offensivste Verteidigung der Resoziali-
sierung eingestehen. Es gibt diese Sicherheit aber 
noch viel weniger, wenn man Straftäter so lange 
es nur geht in Haft behält. Die Risiken eines blo-
ßen Verwahrvollzugs sind viel, viel höher als die 
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eines Resozialisierungs-Strafvollzugs. Der bloße 
Verwahrvollzug ist hochgefährlich, er macht 
nämlich Straftäter noch gefährlicher, und eines 
Tages endet fast jede Haftzeit, auch dann, wenn 
man die Sicherungsverwahrung noch weiter aus-
bauen sollte. Resozialisierung ist also praktizier-
ter Opferschutz: dieser Satz bleibt auch dann rich-
tig, wenn sie schrecklich misslingt wie in 
Bayreuth. In diesem Fall war die Entlas-
sungsprognose falsch, zu Lasten des Opfers; in 
weit mehr Fällen gehen falsche Prognosen zu 
Lasten des Häftlings. 
Was ist aus diesem Fall zu lernen? Vielleicht soll-
ten bei vorzeitigen Entlassungen künftig zwei 
Gutachter gehört werden. Auch dann werden aber 
Fehler nicht auszuschließen sein. Lernen kann 
man aus diesem Fall nur dann, wenn man ihn sehr 
sorgfältig untersucht. Und dann wird sich der 
starke Staat darin zeigen, dass er die Resozialisie-
rung verbessert und nicht diskreditiert. 
 

Dr. Stefan Geiger,  
Träger des Theodor-Wolff-Preises 

in der Kategorie  
„Leitartikel/Kommentar/Essay“ 
„Dem Volk aufs Maul geschaut“  

Vortrag am 3. Juli 2007  
in Ellwangen vor den Gefängnis-

seelsorgern Baden-Württembergs 
 
Dem Volk aufs Maul zu schauen liegt mir nicht - 
und ich kann es auch nicht, weil das Volk glück-
licherweise ganz unterschiedliche Meinungen 
hat. Die an den Stammtischen sind sicher die lau-
testen, die man am ehesten wahrnimmt, aber 
womöglich gar nicht so viele, wie die Lautstärke 
nahe legen könnte. 
Richtig ist, die Angst vor der Kriminalität ist in 
Deutschland weit größer als die reale Bedrohung 
in einem insoweit vergleichsweise sehr sicheren 
Land. Wir haben alle verlernt alltägliche Lebens-
risiken adäquat abzuschätzen. In Deutschland 
gibt es jährlich rund 5000 Verkehrstote und rund 
800 Mordopfer. Dennoch ist unsere Angst davor, 
nachts in einen einsamen Park zu gehen weit 
größer als in ein Auto zu steigen. Das Risiko, 
arbeitslos zu werden, ist in unserem Land viel 
höher als das Risiko, Opfer eines Diebes zu wer-
den. Dabei sind die Folgen der Arbeitslosigkeit - 
gleichgültig ob man sie nur in Euro oder etwas 

umfassender misst - weit schlimmer als die Fol-
gen eines Diebstahls. 
Es gibt hysterische und es gibt begründete Ängste 
vor realen Gefahren. Die Angst vor der Krimina-
lität hat in Deutschland inzwischen teilweise hys-
terische Züge. Die Angst um die berufliche Zu-
kunft, die Angst vor der Arbeitslosigkeit, die 
Angst vor dem sozialen Abstieg, die Angst vor 
finanzieller Bedrängnis und Not sind bei vielen 
Menschen in Deutschland sehr begründet. Wer 
froh sein muss, plötzlich für zehn, zwanzig oder 
gar vierzig Prozent weniger Netto im Monat noch 
arbeiten zu dürfen, hat allen Anlass, ängstlich in 
die Zukunft zu blicken. Wer sich von Kurzfristjob 
über die Ich-AG zum Teilzeitjob hangelt, hat 
auch keinen Anlass, besonders zuversichtlich auf 
die nächsten Jahre zu schauen. Wer weiß, dass er 
in zwölf Monaten auf das Existenzminimum hi-
nunterfallen wird und im fortgeschrittenen Alter, 
also inzwischen schon jenseits der vierzig, die 
Chancen auf eine neue Arbeitsstelle realistisch 
einschätzt, hat allen Grund, Angst zu haben.  
Die Politik reagiert auf die Ängste der Menschen. 
Je nachdem wie sie dies tut und auf welche Ängs-
te sie reagiert, kann sie Ängste zugleich verstär-
ken und schüren. Aber auch von anderen Ängsten 
ablenken. Wer sich die Kriminalpolitik der jünge-
ren Vergangenheit anschaut, der kann sich des 
Eindruck nicht erwehren, dass viele Politiker mit 
den Ängsten der Menschen spielen und dass sie 
die Kriminalitätsfurcht schüren. Es drängt sich 
mir die Frage auf, ob sie damit zugleich von be-
gründeten Ängsten vor realen Gefahren ablenken 
- von sehr realen Gefahren für die Bürger, die 
sich nicht mehr ändern können oder zumindest 
nicht mehr ernsthaft ändern wollen. 
 
Aber ich will hier nicht nur über die bösen Politi-
ker reden, sondern auch über uns Journalisten. 
Das Bild von der Kriminalität wird entscheidend 
geprägt auch von der Berichterstattung in den 
Medien und die Angst vor der Kriminalität 
hängt auch ab von der Form der Berichterstat-
tung. 
Die Medien berichten immer mehr über einzelne 
besonders schlimme Straftaten. Die Medien bau-
en dabei in einem immer stärkeren Ausmaß auf 
die Wirkung von Bildern, insbesondere auch von 
bewegten Bildern. Die Medien sensationalisieren 
die Berichterstattung gerade über Straftaten in 
immer stärkerem Maße. Die Medien berichten 
immer weniger über Ursachen und Hintergründe 
von Kriminalität, sie analysieren weniger.  
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Natürlich gibt es DIE Medien so wenig wie DAS 
Volk. 
 
Es gibt die elektronischen Medien und die klassi-
schen Printmedien. Es gibt sehr anspruchsvolle 
Fernsehsendungen und es gibt das, was bösartig 
als Unterschichtenfernsehen bezeichnet wird. Es 
gibt die Boulevardzeitungen, es gibt die Illustrier-
ten, es gibt die ernsthaften Wochenblätter und es 
gibt die Tageszeitungen, die für sich in Anspruch 
nehmen, seriös zu sein. Aber es gibt einen ge-
meinsamen Trend: Die größte Aufmerksamkeit 
finden die elektronischen Medien und der Boule-
vard. Sie sind jedenfalls in diesem Bereich zu den 
Leitmedien geworden, sie setzen die Themen, sie 
bestimmen die Berichterstattung. Und der Boule-
vard färbt ab. Natürlich berichten ernst zu neh-
mende Zeitungen noch immer anders als Stra-
ßenverkaufszeitungen. Aber die Mauer zwischen 
beiden Genres bröckelt. Es ist nicht zu bestreiten, 
dass es eine „Boulevardisierung“ der sich seriös 
nennenden Medien gibt. 
Hinzu kommt die Bedeutung des Bildes, vor al-
lem des bewegten Bildes. Der Siegeszug des Bil-
des über den Text ist nicht mehr zu stoppen. Im 
Bild lässt sich aber auch im besten Fall nur das 
äußerliche zeigen. Bilder sind keine Analysen. 
Bilder können aber viel stärker noch als Texte 
emotionalisieren, den Verstand rauben. Die er-
folgreichsten Bilder sind Bilder, die an das Ge-
fühl appellieren. 
Warum ist das so? Die Journalisten sind ja nicht 
schlechter geworden. Im Gegenteil. Noch nie hat 
es in Deutschland so viele so gut ausgebildete, 
qualifizierte, kompetente und auch engagierte 
Journalisten wie heute. Aber sie arbeiten in ei-
nem anderen Umfeld. Der Konkurrenzdruck ist 
größer geworden. Da ist zunächst die Konkurrenz 
zwischen den einzelnen Journalisten, von denen 
inzwischen und immer noch eine erkleckliche 
Zahl arbeitslos ist oder aber in ungesicherten, oft 
armseligen Verhältnissen arbeiten. Sie „freie 
Journalisten" zu nennen erscheint bisweilen 
schon zynisch. Da ist zum zweiten der Konkur-
renzdruck zwischen den elektronischen und den 
traditionellen Medien und der Verdrängungs-
wettbewerb vor allem auf dem Fernsektor. Da 
gibt es aber auch einen Mentalitätswechsel. eine 
große Uneinigkeit zwischen Journalisten darüber, 
was guter Journalismus ist. welche Rolle die Un-
terhaltung haben soll. Diese Uneinigkeit über In-
halte, die nicht ausdiskutiert wird, hat wiederum 
eine tiefere Ursache in der (längst überwunde-
nen) wirtschaftlichen Krise der Zeitungshäuser 

und den damit verbundenen teilweise drastischen 
Sparmaßnahmen. Guter Journalismus braucht 
auch ein Minimum an Geld und Zeit. Zeit ist aber 
zugleich wieder Geld, das heißt, sie kostet Geld. 
Der Journalismus nicht nur in Deutschland befin-
det sich in einem tiefen Umstrukturierungspro-
zess, der gerade erst begonnen hat und die Ver-
änderungen lassen sich in sehr vielen Fällen auf 
das Geld zurückführen. Es gibt immer weniger 
Zeitungen, die sich Qualitätsjournalismus leisten. 
Auch das prägt das Bild von der Kriminalität und 
von der Sicherheit in Deutschland. 
 
Nicht nur die Zeitungen, auch die Leser von Zei-
tungen ändern sich. Und weil sich die Leser än-
dern, ändern sich die Zeitungen. Qualitätszeitun-
gen waren stets ein Minderheitenprogramm für 
das Bildungsbürgertum. Mit dem Zerfall und mit 
dem Verfall des Bürgertums bröckeln auch die 
Zeitungen. Das Bürgertum, unsere Zeitungsleser 
erkennen plötzlich, dass auch ihre soziale Sicher-
heit, die Kontinuität und die Lebensplanung be-
droht sind. Das verstärkt bei vielen die Abnei-
gung gegenüber denen, denen es schlechter geht. 
Insbesondere gegenüber denen die auch aus eige-
ner Schuld gestrauchelt und gestürzt sind. Insbe-
sondere auch gegenüber denjenigen, die strafffäl-
lig geworden sind. Solange der eigene 
Arbeitsplatz sicher war, solange der Reallohn je-
des Jahr ein bisschen mehr wurde, solange auf 
den Mallorca Urlaub die Reise an fernere Strände 
folgte, war es noch leichter, Mitgefühl mit den 
Armen und Gestrauchelten zu haben. Die eigene 
Sicherheit machte den Blick frei für die Not und 
die Erbarmungswürdigkeit der anderen. Die ei-
gene Sicherheit und die daraus resultierende 
Selbstsicherheit erlaubte dem Bürgertum sogar 
die selbstkritische Auseinandersetzung mit der 
eigenen Rolle innerhalb der Gesellschaft, erlaub-
te ein Gespür dafür, dass es einen Zusammen-
hang zwischen dem eigenen Wohlergehen und 
der Not der anderen geben könnte. Dass es für sie 
leichter ist als für andere, gegen kein Strafgesetz 
zu verstoßen. Und dass der Abstand womöglich 
doch nicht ausschließlich mit der eigenen Leis-
tung zu erklären ist. 
 
Dort, wo die Selbstsicherheit in sich zusammen-
fällt, dort, wo die Sicherheiten bröckeln, begin-
nen Menschen, nach oben zu buckeln und nach 
unten zu treten - in der trügerischen Hoffnung, 
trotz heftigen Gegenwinds als Radfahrer noch 
vorwärts zu kommen. Die Diskussion über die 
Langzeitarbeitslosen als Drückeberger und den 
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angeblichen Missbrauch bei Hartz IV ist ein be-
redtes Beispiel dafür. Die wachsende Abscheu 
gegenüber den Straffälliggewordenen auch. Es 
gibt keinen sachlich zu begründenden Hinweis 
darauf, dass der Missbrauch bei den Sozialleis-
tungen unten größer sein könnte als der ganz ge-
wöhnliche Umgang mit dem Steuerrecht weiter 
oben. Und der Schaden, den die Ladendiebe an-
richten - der nicht klein geredet werden soll - ist 
auch nicht größer als der Schaden, den Steuerbe-
trüger anrichten. 
 
Die Abneigung gegen die, die tief gefallen sind, 
wächst, je weniger auch große und einst ehrbare 
Firmennamen davor schützen, dass trotz Spitzen-
renditen die nächste Rationalisierungs- und Kün-
digungswelle ansteht. Das Urteil über die, die die 
gefallen sind, wird umso härter, je mehr Men-
schen erkennen, dass es eine Illusion war zu 
glauben, die durch eigene Leistung errungene 
Karriereposition gewährleiste ein sicheres Leben. 
Wer ständig erleben muss, dass an dem, was er 
einst einmal hatte, an Tarifgehalt, an freiwilligen 
Leistungen, an sozialen Gaben, an Freizeit, vor 
allem aber auch an Anerkennung und Respekt 
geknapst und geknausert wird, den tröstet, wenn 
es andere härter trifft. Mancher wünscht gar, dass 
es anderen viel schlechter gehen soll, wenn er 
selbst kleine Einbußen hinnehmen muss. Wenigs-
tens das.  
 
Natürlich gibt es auch noch dass bewusste und 
selbstkritische Bildungsbürgertum. Die Qualitäts-
zeitungen könnten ohne es nach nicht existieren. 
Aber die Basis wird schmaler. Und weil diese Ba-
sis schmaler wird flüchten immer mehr Zeitungen 
in eine Form von Journalismus und auch von Ge-
richts- und Kriminalitätsberichterstattung, die e-
ben so ist, wie sie sie alle kennen. So schließt 
sich der Bogen. Die Politiker verhalten sich ge-
genüber ihren Wählern nicht viel anders als die 
Journalisten gegenüber ihren Lesern. Das entlas-
tet weder die Journalisten, noch die Politiker, aber 
auch nicht die Bürger von ihrer Verantwortlich-
keit. Ich betrachte mit wachsendem Erschrecken, 
vor allem aber auch mit wachsender Fassungslo-
sigkeit, dass das Strafrecht, insbesondere auch 
das Sexualstrafrecht immer weiter verschärft 
wird, während gleichzeitig in vielen anderen 
Rechtsbereichen, die auch dem Schutz von Men-
schen dienen unter dem Stichwort „Deregulie-
rung" bewährte Regeln und soziale Kontrollen 
abgeschafft werden. Dies geschieht, obwohl die 
Erfahrung längst belegt hat, dass schärfere Stra-

fen selten helfen, dort wo sie am intensivsten ver-
schärft werden am allerwenigsten. Ich habe noch 
keinen Triebtäter erlebt, der sich durch härtere 
Strafen zur Vernunft bringen ließe. Ich betrachte 
mit wachsendem Erschrecken, vor allem aber mit 
wachsender Fassungslosigkeit die Sparmaßnah-
men bei Behandlung und Betreuung. Wo doch je-
der weiß, dass sich das Geld, das man hier ein-
setzt, langfristig auch volkswirtschaftlich - und 
ganz ohne jede moralische Erwägung - rechnet. 
Wir wissen inzwischen sehr viel darüber, wie 
Kriminalität entsteht, wie man sie zurückdrängen 
kann und wie man mit Straftätern umgehen sollte. 
Wir wissen sogar genug, um die Zeit der Illusio-
nen hinter uns zu lassen. Natürlich können wir 
nicht alle Menschen bessern und auch nicht alle 
Menschen heilen. Aber die Gesellschaft könnte 
mehr als sie tut. 
 
Ich soll auch noch etwas über die Wissenschaft 
sagen. Bemerkenswert finde ich, wie wenig sich 
die Justiz mit den Behauptungen der Hirnforscher 
auseinandersetzt - genauer gesagt mit den Thesen 
von Wolf Singer. Man kann diese Thesen für 
falsch, zumindest für noch nicht hinreichend be-
legt halten. Aber man kann sie nicht ignorieren. 
Singer sagt, dass kein Mensch in seinen Ent-
scheidungen frei ist und dass deshalb auch kein 
Mensch im Sinne der Juristen schuldig werden 
kann. Das stellt die Grundlagen - übrigens nicht 
die Praxis - des deutschen Rechts in Frage - und 
nicht nur des deutschen. Eine ernsthafte Ausei-
nandersetzung wäre umso wichtiger, als nach 
Singers Überzeugung ja nicht nur die Straftäter in 
ihren Entscheidungen unfrei sind, sondern genau-
so die Richter bei ihren Urteilen und die Sachver-
ständigen bei der Abfassung ihrer Gutachten. 
Auch sie kämen dann zu ihren Urteilen, weil ihr 
neuronaler Abwägungsprozess gar keine andere 
Entscheidung zulässt. Wer öfter im Gerichtssaal 
sitzt, kann sich des Verdachts nicht ganz erweh-
ren, dass Singers Theorie bei manchen Richtern, 
vor allem bei etlichen Gutachtern von der All-
tagserfahrung gestützt wird. Aber das ist Küchen-
psychologie. Singers Thesen stellen jedenfalls die 
Idee und die Ideale der Aufklärung in Frage. 
Darüber müsste man reden. Mir missfällt einiges 
an Singers Theorie. Aber ein Satz von ihm gefällt 
mir sehr. Er lautet: "Wenn mein Handeln mora-
lisch ist, dann habe ich ein Gehirn, das so gut 
programmiert ist, dass es sich moralisch verhält. 
Und dann danke ich denen, die mich erzogen ha-
ben. Und wenn ich's nicht bin, dann verwünsche 
ich die, die dafür verantwortlich sind, ob das 
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meine Gene sind oder meine Erziehung oder mei-
ne Umweltbedingungen, und versuche, das Beste 
daraus zu machen." 
 
 

NACHRICHTEN/ 
INFOS/TERMINE  

 

Ein neuer Einführungskurs in die Bibel und 
das Bibellesen 

 

Das Schweizerische Katholische Bibelwerk und 
das Bibelwerk Linz haben gemeinsam einen neu-
en Einführungskurs in die Bibel und das Bibelle-
sen entwickelt, der in vielem neue Wege geht. 
Dieter Bauer als Projektleiter stellt den Kurs vor: 
 
Wir haben diesen Bibelkurs unter den Titel „Bi-
bel einfach lesen“ gestellt. Die drei Worte des Ti-
tels „Bibel einfach lesen“ drücken in ihrer unter-
schiedlichen Betonung gut aus, worum es geht: 
 

 „Bibel einfach lesen“ heißt: Der Kurs wurde 
konzipiert für Leute, die zwar lesen, aber bis-
her eher wenig oder überhaupt keinen Zugang 
speziell zur Bibel fanden. 

 
 „Bibel einfach lesen“ heißt: Der Kurs gibt 
grundlegende Informationen über die Bibel 
auf einfache Art und Weise und möchte vor 
allem neugierig machen auf weitere Ausei-
nandersetzungen mit dem Buch der Bücher. 

 
 „Bibel einfach lesen“ heißt: Wir gehen davon 
aus, dass alle Teilnehmenden grundsätzlich 
fähig sind, die Bibel zu lesen, zu verstehen 
und daraus Gewinn für das eigene Leben zu 
ziehen. 

 
Voraussetzungen für die Kursleitenden: 
Der Kurs ist zwar ein „einfacher“ Bibelkurs. 
Trotzdem darf er nicht unterschätzt werden: Un-
abdingbare Voraussetzung für einen gelingenden 
Kurs sind theologische Kenntnisse der Leitung. 
Die Leitung muss damit umgehen können, dass 
„vereinfacht“ wird und darf die großen Zusam-
menhänge nicht aus den Augen verlieren. Diese 
sind jeweils in den Ziel- und Inhaltsvorgaben für 
jede Einheit angegeben. 
 

Ziel des Bibelkurses: 
Der Kurs vermittelt Grundkenntnisse über die Bi-
bel und stellt die Frage, wie sie für das eigene 
Leben fruchtbar gemacht werden kann. Er richtet 
sich zwar an „Anfänger“, doch auch Leute, die 
bereits mit der Bibel vertraut sind, erhalten Anre-
gungen und neue, grundlegende Zugänge. 
 
Der Aufbau des Kurses: 
Der Bibelkurs besteht aus vier Teilen. Pro Einheit 
sind ca. 2 Stunden Zeit vorgesehen. Ziel ist es, 
dass die Teilnehmenden die Bibel selber entde-
cken können. Wesentlich ist, dass Leitende den 
Teilnehmern auch zutrauen, selber mit der Bibel 
klarzukommen. Die vier Teile des Kurses sind: 
 
1. Die Bibel – das große unbekannte Buch: Wie 
und wo die Bibel entstand 
Es findet ein Gespräch statt über die „Heilige 
Schrift“ allgemein und andere „Heilige Schriften“ 
neben der Bibel. Die Bibel wird vorgestellt als ei-
ne „Bibliothek“ und es wird informiert über die 
Fragen: Wie die Bibel entstand, wo die Bibel ent-
stand und die Qualität der Überlieferung. 
 
2. Erste Orientierung in der Bibel: Was alles in 
der Bibel steht 
Es wird eine Inhaltsübersicht über die einzelnen 
biblischen Bücher gegeben. Die Teilnehmenden 
erlernen das Auffinden eines Bibeltextes und ler-
nen die Hilfsmittel, die die Bibel selbst anbietet, 
kennen. 
 
3. Ein Text wird lebendig: Wie man die Bibel le-
sen und verstehen kann 
Die Teilnehmenden werden eingeführt in die the-
oretischen Grundlagen des Leseprozesses und in 
Methoden, den Text in seiner Struktur wahrzu-
nehmen und den Text verlangsamt zu lesen. 
 
4. Verschiedene Zugänge zur Bibel: Wie man an 
die Bibel herangehen kann 
Mittels dreier „Scheinwerfer“ werden verschie-
dene Zugangsweisen an einen biblischen Text 
(Psalm 23) vorgestellt: die „synchrone“ und die 
„diachrone“ Textbetrachtung sowie ein Zugang 
von der Erfahrung der Lesenden her. 
 
Bestellung: 
Das Kurspaket kostet Fr. 78,--/€ 39,90 und ent-
hält sämtliche Unterlagen, die für die Durch-
führung des Kurses „Bibel einfach lesen“ not-
wendig sind (Handbuch, CD-ROM, 40 Folien 
und 1 Satz Teilnehmermaterialien). 
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Wir können diese hochwertigen und aufwändig 
gestalteten Materialien nur deshalb so preiswert 
zur Verfügung stellen, weil das Katholische Bi-
belwerk Stuttgart e. V. und das Österreichische 
Katholische Bibelwerk Klosterneuburg uns we-
sentlich im Vertrieb unterstützen. Der Kurs kann 
außerdem beim Bibelwerk in Linz sowie bei der 
Bibelpastoralen Arbeitsstelle Zürich bestellt wer-
den.  

Bibel heute 1/2007 
 
 

Musikalische Lebenszeichen aus baden-
württembergischen Justizvollzugsanstalten 

 
Eine Idee trägt Früchte. Sie reifte im Jahr 2004, 
als der Krimiautor Felix Huby anlässlich einer 
Autorenlesung vor Insassen und externem Publi-
kum in der Justizvollzugsanstalt Rottenburg 
(www.JVA-Rottenburg.de) zu Gast war. Die da-
malige Anstaltsband „Zwielicht“ hatte dabei Ge-
legenheit, als Pausenfüller eigene Songs vorzu-
tragen. Die Songs kamen an und der Gedanke, 
eine CD mit Musik aus dem Gefängnis zu produ-
zieren, entstand. Es war die Geburtsstunde eines 
großen, mühseligen Vorhabens: Die Produktion 
einer CD mit allen Anstaltsbands und Musik-
gruppen aus baden-württembergischen Justizvoll-
zugsanstalten! Mit dieser CD sollte ein Zeichen 
gesetzt werden, ein „musikalisches Lebenszei-
chen“. Der Titel der CD „Dahinter ist (es)Leben“ 
soll darauf hinweisen, dass nicht nur das „es“, das 
Böse hinter Mauern verwahrt wird. Hinter Mau-
ern und Stacheldraht gibt es Menschen, die leben, 
fühlen, musizieren und singen, genauso wie 
„draußen“. Inhaftierte Menschen haben wenig 
Gelegenheit, sich nach außen hin positiv bemerk-
bar zu machen. Viele Nachrichten über Gefäng-
nisse und deren Insassen sind negativ und grob 
verallgemeinernd. Mit diesem Konzept wurde 
den Anstaltsbands und Solisten eine Plattform ge-
schaffen, die es ihnen ermöglicht, Aufwertung 
und Wertschätzung durch die Öffentlichkeit zu 
erfahren. Ein wichtiger Impuls hat schon jetzt die 
Justizvollzugsanstalten berührt. Durch das Proben 
und Aufnehmen hat für alle beteiligten Musike-
rinnen und Musiker sinnvolle Freizeitgestaltung 
statt gefunden. Da ein möglicher Gewinn durch 
den Verkauf der CD für soziale Zwecke im Be-
reich der Opferhilfe verwendet wird, erhalten die 
Musiker die Gelegenheit einer gewissen „Wie-
dergutmachung“. Die CD ist zwar schon ausver-
kauft, aber Näheres ist zu erfahren bei: 
Thomas.Wagner@JVARottenburg.Justiz.bwl.de.  

Wichtige Tipps 
 

Surftipps 
 

www.bibel.de
www.c-b-f.org

www.bundespolizei-seelsorge-katholisch.de
www.bildimpuls.de

 
 
 

Bundeskonferenz in Magdeburg 
08.10.2007 – 12.10.2007 

 
 
 

Mainzer Tagung 
03.03.2008 – 07.03.2008 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.jva-rottenburg.de/
mailto:Thomas.Wagner@JVARottenburg.Justiz.bwl.de
http://www.bibel.de/
http://www.c-b-f.org/
http://www.bundespolizei-seelsorge-katholisch.de/
http://www.bildimpuls.de/


 - 34 -  Mitteilungen 1/2007 

Adresse der Geschäftsstelle 
Geschäftsstelle der Konferenz der Katholischen 
Seelsorge bei den Justizvollzugsanstalten in der 
Bundesrepublik Deutschland im Erzbistum Berlin 
Dez. II, Frau Malke 
Postfach 04 04 06 
10062 Berlin 
Dienstsitz: Niederwallstraße 8-9 
Telefon: 030/32684-527 
Fax: 030/32684-7527 
E-Mail: b.malke@gmx.de 

 
 

 

www.kath-gefaengnisseelsorge.de
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